






Landkreis lrlaldshut
Gemeinde Lottstetten

BEGRÜNDUNG

AnirnT'i.1 -.-

; j.i1it*tU*t

über die Änderung des Bebauungsplanes ttGOLFpr,Al2rt

auf Gemarkung Nack

in Kraft getreten am LZ.O7.l_991

iixoenuxc DER spTELFELDER 10 uND 18

Der Bebauungsplan 'rGolfplatz, ist am 12.07.1991 in Kraftqetreten, die Arbeiten wurden gleich nach der kurz darauf
folgenden Baugienehmigung in Angriff genommen. Berej-ts wäh-
rend der Genehmigungsphase !/ar die Frage aufgetaucht, obdie Neuntöter-Populati-on in der nit Betretungsverbot be-regten Fläche zwischen Bahn 10 und 1g nicht besser durcheine andere, abseitige Anordnung dieses schutzareals gie-
schützt'lrerden könne.

rn Abstinmung mit dem Regrierungspräsidium Freiburg und dem
BUND, ortsgruppe Lottstetten wurde diese Detailfrage noch-
mals gründli-ch untersucht.

Das ergiänzende Gutachten des Landschaftsökologen Stange
aus Freiburg wurde am 3. November 1991- vorgeregi. Der Gut-achter empfiehJ-t darin nit ausführl-icher Begründung dieVerlegung der spielbahn 10 um bis zu 100,0 m nach süaen
und die schaffungr einer großen schutzzone nördlich dieser
neuen Bahn, zusanmenhängend mit dem außerhalb des Gorf-pi-atzes liegenden .Grüngürte1 d"? Dorf es.

Die Kernzone dieses . schutzberfeiches mi-t dem arten obst-
baumbestand wj-rd durch etliche Nachpflanzungen ökologisch
aufgewertet und mit einem Betretungsverbot belegt. z:ur
Bahn 1o werden dichte Heckengehötze zur Abschirmung ge-pflanzt. rnsbesondere wird eine Benjes-Hecke angelegt, äiefür den schutz des Neuntöters von besonderer Bedeutungist. Entsprechend dem Gutachten stange sol1 ferner ein Be-reich von 15r0 m um den Neststandort ungemäht bleiben.
Die Abschläge und das creen von Bahn 10 breiben nahezu un-verändert.

Al-s Konsequenz der verlagerunq muß Bahn j-g j edoch um ca.20,o m verkürzt werden, der weg zr^rischen Fairway und Greenwird nicht, wie ursprünglich vorgesehen, graalinig auf denEisenberg geführt, sondern dem cÄ]ände besser angäpaßt.

Das Gutachten ist Bestandteil der Bebauungspran-Anderung:.
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2. ANDERUNG DER ABGRENZUNG

Die aufgrund der bisher festgesetzten
den Bebauungsplan einbezogenen, ursprü ch landwirL-
schaftlichen Grundstücke ohne Baumbestand (Lgb.Nr. 2286
und 2287) können nunmehr aus dern Geltungsbereich des Be-
bauunqsplanes herausqenonmen werden. Der südliche Teil des
Grundstücks Lgb.nr. 2285/L wj-rd entsprechend der tatsäch-
lichen Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festge-
setzt, jedoch zum schutz der vogerpopulation mit einem Be-
tretungsverbot für die Allgemeinheit sowie für die Golf-
sportler belegt. Die Flächen dürfen nur von den betreffen-
den Landwirten sowie vom zuständigen personal für die er-
forderl-ichen Pflegemaßnahmen betreten werden.

Die Erreichbarkeit aller drei- Grundstücke bteibt über den
bestehenden l-andwirtschaftlichen Weg Lgb.Nr. 2297 qe-
sichert.

AUSWEISUNG EINER NEUEN T'T,ACHN FÜR DEN i^IERKHOF

Nach der ursprünglichen Konzeption des Gorfcl-ubs war die
unterbri-ngung der Pfl-egegeräte in einer bestehenden scheu-
ne irn ortsberej-ch von Nack vorgesehen, vorverhandlung:en
wurden bereits geführt. rm weiteren stell-te sj-ch jedoch
heraus, daß dj-e schli-eß1ich angebotene F1äche innerharb
des Gebäudes nicht für die zwecke des GolfcLubs ausrej-cht,
weir der Eigentümer größere Teile des Gebäudes nunmehr
selbst weiter nutzen will.
Damit i-st ein neues Gebäudes zur unterbringung des werk-
hofes für den Golfclub erforderlich. untergebracht werden
sollen:

eine Ha1le für die PfLegegeräte (Maschinen) mit einge-
bautem Benz in-Abscheider

- Lagerräume für Material (Ersatzteile, ArbeJ-tsgerät,
Düngemittel)

- Personalräume mit WC sowie ein Büroraum.

Die versorgung mit !{asser und elektrischer Energie ist
über die Erweiterung der bestehenden Netze ebenso möglich
wie die Abwasserbeseitigung (Trassen in bestehendem Feld-
l.reg) .

Das Gebäude wurde der Gebäudegruppe an der Rheinstraße z:u-geordnet (2 aLte Hofgebäude und clubheim), härt jedoch soviel Abstand zum benachbarten landwirtschaftLiärren An-
wesen, daß dessen Entwickrungsspielraum nicht beeinträch-
tigt wird. Ein bisher landwirtschaftlich genutztes Grund-stück solL jedoch in die private Grünfläche des Golf-platzes mit einbezogen werden. Der Einsatz der pflegege-
räte wird über einen neu anzulegenden weg (oberfläche-in
Mineralbeton) auf dem kürzesten weg zum eorfpratz erfol-
9eil, umwege über das örtliche straßennetz sind daher nichterforderlich.
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Die äußere Gestaltung des Gebäudes soll auf die tradierten
Bauformen in Nack Rücksicht nehmen. Es sind daher folgende
Festsetzungien getrof f en :

- Traufhöhe max. 5r5 m

- Dachneigung 32 38 Grad, rötliche Dachdeckung
SteJ.lung annähernd parallel zum hleg, rechtwinkliger An-
bau zu1ässig (und empfohlen).

REALISIERIING

Die Realisierung der Anderung sollte nöglichst im Anschluß
an die bisherigen, weitgehend abgeschlossenen Arbeiten zur
Anlage des Golfplatzes erfolgen, damit der Pl-atz als Ein-
heit in Betrieb qenommen werden kann.

Vorabklärungen mit den Fachbehörden haben bereits statt-
gefunden. Mit Rechtswirksamkeit der Änderung (Deckblatt)
wird der überlagerte Teil des bisherigen BebauungsplanesrrGolfplatz rr aufgehoben.

Infolge der Anderunq des Bebauungsplanes entstehen der
Gemeinde Lottstetten keine zusätzliche Kosten.

Lörrach, den 02.O7 .l-992

Entwur f +P I anf ert i gung
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Landkreis Waldshut
Gemeinde Lottstetten

ERGiiNZI]NG DER TEXTI,ICHEN FESTSETZUNGEN

des Bebauungsplanes TTGOLFPT,ATZTI

in Kraft getreten am L2 .07. l-gg&gezelgt anr

auf Gemarkunq Nack

Für das Werkhofgebäude des Golfclubs werden folgende Ergän-
zungen der Textlichen Festsetzungen getroffen:

fnnerhalb der im Bebauungsplan (81. 2) M. l-:1-500 festge-
setzten überbaubaren F1ächen auf den Grundstücken Lgb.Nr.
23IO/1, und 2308/L ist zulässig

- die Errichtungr ei-nes Werkstatt- und Lagergebäudes für den
Pflegebetrieb des Golfplatzes zur Unterbringung von Pflege-
maschinen, Arbeitsgerät, Düngemittel, sowie Personal- und
Büroräume nit zugehörigen sanitären Einrichtungen und
Nebenanlagen.

- Dle Traufhöhe ist auf 515 m beschränkt.

- Die Dachnej-gung muß zwischen 32 und 38 Grad betragen, als
Dachdeckung ist rötliches kleinteiliges Material z.B.
Ziegel zu verv/enden.

- Anbauten an das Hauptgebäude sind zu1ässig in Rechteckform.

mit einem Benzin- bzw. ölabscheider auszu-- Das
sta
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VERFAHRENSÜBERSICHT

GEMEINDE LOTTSTETTEN, ORTSTEIL NACK angezeiotamirxonnullc DEs BEBAUUNGSPLANES "GoLFpLATä;i-'''-"'in Kraft getreten am 1,2.07.L991 ,,;.'i.,:""i'

iixoenUNGSBEScHLUSS
Gemeinderates am 30.01 .4992

äNonnunc
PLANUNGSGRUPPE SüD.WEST
am 30.01.L992

ORTSÜBLICHE
BEKANNTMACHUNG
DES ANZEIGEVER-
FAHRENS
am 2 5. Sep. 1992

IN KRAFT GETRETEN
am 

Z 5, sep. 1gg2

OFFENLEQUNGSBESCHLUSS am 30. 01- .L992

BEKANNTMACHUNG am 13.03 .L992

OFFENLEGUNG vom 23.03. bis 23.O4.a992
( einschl . )

SATZUNGgBES S am 4re-€tu199.2

I- 9.Juti l3$2
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GEMEINDE LOTTSTETTEN - ORTSTEIL NACK

i$loenmlc DES BEBAUUNGSpLANEs'coLFpr,ATz*
in Kraft qetreten am 12.07.1991

ANLAGENVERZEICHNIS

Satzung mit Anlage Überlagerungsbereich
- Begründunq
- Textliche Festsetzungen

- Bebauungsplan AIjI'-ir{f 1:1500 - Deckblatt
- Bebauungsplan NEU M." J-:1500 - Deckblatt

- GrünordnungspJ-an M. 1: L500 Deckbl-att
- Pflegeplan M. 1-:L500 - Deckblatt

Erdmassenplan M. 1:1500 - Deckblatt

- Verfahrensübersicht

PLANLJNGSGF1TJPPE SLID.WEST I
BURO FUR ST,ADTPLANUNG UND ARCHITEKTUR
DIPL. ING. ING. H, R. GUDEMA,NN FREIER ARCHITEK,T
7a5o LoRRAcH ]-URMSTR. 22 . TE-a. o7621/2300+8s24 FAx as27
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Landkreis Waldshut
Gemeinde Lottstetten

SATZUNG

GEGENSTAND DER ANDERUNG

1. Bebauunqsplan (BL. 2) M. L:1500
2. Textliche Festsetzungen

( Bebauungsvorschr i f ten )

auqe;ci1rI

.tl.'- 
-

:

i:ii:.i jiiii

vom 21.03.1991

vom 21 . 03 . l-99l-

;rr,iif,,IJ5i#l[]T

"*.;.,. -,,.::,,:'
über die Änderunq des Bebauungsplanes "rig$gppr,a17tt

auf Gemarkung Nack

i-n Kraft getreten am 12.07.l-991-

Aufgirund des S 10 des Baugesetzbuches und des S 73 der Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg in Verbindung rnj-t S 4 der
Gemeindeordnung: für Baden-I,lürttemberg hat der Gemeinderat am
e2-s1 E*99e- die Änderung des Bebauungsplanes

i- 9, Juli 1992 "coLFPLArzrr

auf Gemarkung Nack als Satzung beschlossen.

RECHTSGRUNDLAGEN

- Baug:esetzbuch i.d.F. vom 8. Dezernber l-986 (BGBI. f S. 2253)
Bal-lcB

SS 1 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (Baunutzungsverordnung) i.d.F. der letzten
Änderung vom 23.O1-.1990 (BGB1. I S. l-32) -- BauNVO.

SS 1 3 der Verordnung über die Ausarbeitung der Baul-eit-
p}äne sowie über die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung) vom 30. JuIi t-981 (BGB1. I S. 933 )
PlanzV 81 1

S 7 3 der Landesbauordnung für Baden-Irlürttemberg i . d. F. vom
28. November 1983 (G81. S. 77O) -- LBO.

sr_ RAUIIT,TcHER GELTUNGSBEREIcH DER JbIonnuxe

Der räurnliche Geltungsbereich der Änderung umfaßt das
Area1 der Spielbahnen l-O und 18 bis zum bestehenden Hof-
gebäude an der Rhej-nstraße auf dem Grundstück Lgb.Nr.
23L4 -

Bereich und Umfang der Anderungen sind aus dem Deckblatt
M. 1:l-5OO zum Bebauungsplan ersichtlich.
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INHALT DER JI}IDERUNG

Spielbahn 1O wird urn bis zu I-OO,O m nach Süden verlegt,
Spielbahn l-8 wird um ca. 20,O m verkürzt. t{estLich des
bestehenden Hofgebäudes wird eine überbaubare Fläche für
die Erri-chtung des Golf-Pflegehofes festgesetzt.

BESTANDTETLE DER JiNDERUNG

1. Deckbl-att zum Bebauungsplan
(81. 2) M. 1: 15oo

2. Ergänzung der Textl-ichen Festsetzungen
( Bebauungsvors chr i f ten )

Beigefügt sind:

3. Eine Begründung für die Anderung

4. Deckblatt zum Grünordnungsplan
(81. 4) M. 1: 15oo

mit anlagen:

Deckblatt zum ErdmassenpJ-an
Deckblatt zum Pflegeplan

vorn 30.01 .1992

vom 30.01.L992

vom 82-€H94#
i- 9, Juti 1992

vom 30.0L.L992

vom 30.01 .1,992
vom 30. 0l- .]-992

S 5 AUSSERKRAFTSETZUNG

Der Bebauungsplan vom L2.07.1991 wird mit Rechtskraft
der Änderungi irn Überlagerungsbereich außer Kraft ge-
setzt.

S6 INKRAFTTRETEN . !

nit der e"X"r.trachung über dieDiese Satzung tritt l
Durchführung des Anzeigeverfahrens gem. S l-1 (3) BauGB
in Kraft.

t-enr

ter

9, Juti 1992

Siege1 der Gemeinde
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Landkreis Waldshut

Gemeinde Lottstetten

SATZUNG

über den Bebauungsplan "GOLFPLATZ"

auf Gemarkung Nack

Aufgrund des s 10 des Baugesetzbuches und des s 73 der Lan-
desbauordnung für Baden-württemberg in verbindung mit s 4
der Gemeindeordnung für Baden-württemberg hat der Gemeinde-rat am 21.03.1991 den Bebauungsplan

NGOLFPLATZ ''

auf Gemarkung Nack
a1s Satzung beschlossen.

S1 RAUMLICHER GELTUNGSBERETCH

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes er-
glbt. sich aus der Festsetzung im planteil (B1. 2).

SZ BESTANDTElLE DES BEBAUUNGSPLANES

Der Bebauungsplan besteht aus:

1. Lageplan (ef" 2) M. 1:1500
mit Planauszug M. 1:500 (81. 3)
für den zur Bebauung vorge-
sehenen Bereich

2. Textliche Festsetzungen
(Bebauungs- und andere recht-
liche Vorschriften)

Beigefügt sind:

3. Übersichtsplan M. 1:5000 (81. 1)
Auszug FNP-Neufassung 1990

4. Grünordnungsplan M. 1:1500 (ef. 4)
mitAnlagenl-7

5. Begründung zum Bebauungsplan
Erläuterung zum Planteil
(B1" 2 + 3) und zum Grün-
ordnungsplan (ef. 4)

v. 17 .01.91 i.d.F .v "2L"03-9i

v. 17.01.91 i.d.F .v.21"03"91

v. 17.01.91 i.d"F.v.21.03.91

v. 17"01.91
v. 17"01.91

v. 17.01.91 i.d.F.v.2I"03.91

ügeml{It arn 2 ? l{At 1gg1
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ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrig im Sinne von
den aufgrund von S 73 LBO
dieser Satzung zuwiderhandelt

INKRAFTTRETEN

Diese Satzung tritt rnit der
nehmigung in Kraft.

Bekanntmachung ihrer Ge-

S 74 der LBO
ergangenen

handelt, wer
Bestandteilen
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Landkreis !üaldshut

Gemeinde Lottstetten
BEGRüNDUNG

zum Bebauungsplan "GOLFPLATZ"

auf Gemarkung Nack

Inhaltsübers i-cht Se ite

A. BESCHREIBUNG DES PROJEKTS

1. RAHMENBEDINGUNGEN

1.1 Planungsgebiet
1,2 Naturräunitiche Grundlagen
1.3 Derzeitige Flächennutzüng
I"4 Landschaftsgliederung
1.5 Aussagen übergeordneter planungen

2" BESCHRETBUNG DES GEPLANTEN GOLFPLATZES

2.L Künftige Flächennutzung
2.2 Erschließung
2.2.7 Zufahrt und parkplatz
2.2.2 Straßen- und Wegenetz
2.2.3 Betretbarkeit und Si.cherheit
2.2.4 Wasserversorgung
2.2.5 Abwasserbeseitigung
2.2.6 ltasserrechtsverfahren
2.2.7 Elektrische Energie

3. BETRETBER DES GOLFPLATZES

4. ZUM BISHERIGEN VERFAHREN

5. BEGRÜNDUNG FüR DIE AUFSTELLUNG
DES BEBAUUNGSPLANES

AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS

FLACHENNUTZUNGSPLAN

EF.LÄUTERUNG ZU DEN FES:TSETZUNGEN
DES BEBAUUNGSPLANES
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FESTSET ZUNGEN

Art der Nutzung
Maß der Nutzung
Bauweise, Gebäudestellung, überbaubare Grund-
stückfIächen, Gestaltungsvorschriften
Ste11p1ätze, Zufahrten
Geh-, Fahr- oder Leitungsrechte
Freizuhaltende F1ächen
Ausnahmen und Befreiungen

AUS DEiVI GRÜNORDNUNGSPLAN ÜECRIIOUUNTqN
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSET ZUNGEN

Pflanzgebote
Pflanzbindungen
Maßnahmen zum Schutz, zut pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft

BAUORDNUNGSRECETLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

NACHRICHTLICH ÜEENNOMI4N}üN FESTSET ZUNGEN

ERLA{ITERUNG ZUU GRüNORDNUNGSPTAN

BESTEHENDE SITUATION

Landscha f t s gI i ede r ung
Biotop- und Artenkartierung
Flo ra
Fauna
Schutzgeb iete
Bewertung des Landschaftsbildes

GEPLANTE EINGRIFFE / BAUMASSNAHMEN

Eingriffe in Streuobstwiesen
Eingriffe in Wald-, Gehö12f1ächen
Eingriffe in Halbtrockenrasen, Hangquellen
Eingriffe in das vorhandene Bodengefüge
Neubau von Teichen

LANDSCHAFTSPFLEGERI SCHE MASSNAHII,IEN

Z iele
Ausgl e ichsmaßnahmen
Spielflächen
Landschaftliche Einbindung
Anlage und Pflege
Generelle Aussagen
Pflegemaßnahmen der landschaftlichen Bereiche
Pflegemaßnahmen der golferischen Anlage
Entsorgung von Schnittgut,/Kompostierung
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A.

1.

1.1

L.2

3

BESCHREIBUNG DES PROJEKTES

RAHMENBEDINGUNGEN

PLANUNGSGEBIET

Die Gemeinde Lottstetten stellt diesen Bebauungsplan
auf, um die Anlage eines l8-Loch-Golfplatzes mit denzugehörigen Übungsflächen (Driving-Range, piLch- undPuttplatz) planungsrechtlich abzusichern.
Die Grenzlandgemeinde Lottstetten ri-eqt am östlichen
Rand des Landkreises Irüaldshut im ehemaiigen Zollaus-
schlußgebiq!, das dreiseitig an Schweizer Staatsgebiet
angrenzt, die Grenze verläuft z "T. im Rhein.
Das geplante Golf-Area1 liegt südwestlich des Lott-
stetter Ortsteiles Nack in abgeschiedener Lage in un-
mittelbarer Grenznähe.

Das Gelände grenzt im Norden an den Ortsrand von Nack,
im lrlesten, Süden und teilweise auch im Osten reicht es
bis an die bestehenden lrlaldränder bzw. in die vorge-
lagerten landwirtschaftlichen Flächen hinein. Außerdemgrenzt es im Osten abschnittsweise unmittelbar an die
Landstraße L 165 a in Richtung Rüdlingen ärlr die al-
lerdings keine hohe Verkehrsbedeutung hat. Diese Ver-
bindungsstraße in die Schweiz steht nur für den sog.
"k1einän" Grenzverkehr zur Verfügung.
Das Zo11häuschen östlich des Sondergebietes an der
Rüdlinger Straße liegt bereits außerhalb des planungs-
gebietes.

Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibl sich
aus der Festsetzung im Planteil (B1. 2) , die Gesamt-
f1äche umfaßt 94,27 ha.

Das Gelände bewegt sich in llöhenlagen zwischen 4I0 und
470 m ü.NN. Die Höhenschichtlinien des bestehenden Ge-
ländes sind im l-m-Abstand im Bebauungsplan und im
Grünordnungsplan dargestellt.
NATURRAUI\,IL I CIlE GRUNDLAGEN

Geologie und Böden

Das stark hügelige Planungsgebiet liegt auf einer
zweiten Geländeterrasse über der Rheinaue.

Der Bereich urn Nack ist geprägt durch die landwirt-
schaftliche Nutzung (I,Iiesen r- Stieuobstwiesen, Acker) .

Im lVesten, Süden und Osten sind die landwirtschaft-
lichen F1ächen durch lriald eingef aßt. Die geologische
Grundlage i-m Bearbeitungsgebiet bilden Molasse aus dem
Niozän (Sandstein und Mergel ) sowie Mor-änenablagerun--
gen aus der l,riürmeiszeit.

angezel$ am ll ': "'! t I 1g-ql
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Der Flurabstand des Grundwassers beträgt ca. 100 fir7
die Hauptflußrichtung verläuft in Nord-Süd-Richtung
(NNW nach SSO). Oberhalb des Grundwasserhorizonts
liegen einzelne Stauhorizonte, die anfallendes Sicker-
l/asser sammeln und ableiten.
Bei den Böden finden sich im Raum Nack vorwiegend
Parabraunerden, zum Teil geprägt durch kiesig-sandige
Lehme, zum Teil durch trockene, lehmige Sande.

Hydroloqie und Klima

Der Jahresniederschlag beträgt ca. 839 mm und diejährliche Durchschnittitempera€ur + 9 Grad C, was ins-
gesaml e i-n relat iv mildes Kl ima erg ibt .

1.3

Im Frühjahr und Herbst ist die Niederterrasse durch
abfließende Kaltluft frostsefährdet.

Potentiell natürliche Veqetation

Das ganze Gebiet ist natürlicherweise bewaldet. Die
potentiell natürliche Vegetation wird auf den durch-
1ässigen Böden der Rheinterrassen durch die Eichen-
Linden-Hainbuchenwälder der kollinen und die Eichen-
Buchenwälder der submontanen Stufe gebildet. An den
Hängen bilden die Eichen-Buchenwäl-der die potentiell
natürliche Vegetation.

Vorhandene Gewässer

Teiche, Bäche und Gräben bestehen im Planungsgebl-et
derzej-t nicht. Lediglich treten in den ostseitigen
Hangbereichen zum Rhein hin im Kalten Brunnen, an den
Hohlen Fohren und am Eisenberg llangquellen aus, die
kurz unterhalb des Austritts wieder versickern.

DERZEIT]GE FLACHENNUT ZUNG

Das Gebiet um Nack wird derzeit überwiegend landwirt-
schaftlich genutzt. Die Bewirtschaftung erfolgt durch
wenige spezi-alisierte Betriebe mit Schwerpunkt Futter-
bau und Marktfrüchte (Getreide).

Neben den Acker- und h/iesenflächen verläuft ein GürteI
von Streuobstwiesen um den südlichen Ortsrand. Die
Obstbaumbestände wurden jedoch bei Herbststürmen des
Jahres 1984 bereits stark dezimiert. Außerhalb des zu-
künftigen Golfplatzest in der Hangzone westlich von
Nack, erstreckt sich eine geschlossene Rebanlage.

I MAtlggl
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rm Nack gibt es acht landwirtschaftli_che Betriebe (da-runter nur ein Vollerwerbslandwirt) und einen Sonder_kulturbetrieb weinbau. Die Betriebsgrößen -ii;;;"zwischen I,7 26t34 ha (Stand 1990).

Durch die Konkurrenz der zahlungskräftigen schwe izerLandpächter und durch alternativä Erwerbsmöglichkeitenist die Tendenz der deutschen Landwirtschaitsbetrieo.stark rückIäufig.
Etwas mehr al-s die Hälfte des planungsgebietes sind inder landwirtschaftlichen Flächenb tiaÄz (siehe pfur,)
aLs landwirtschaftliche vorraqgfluren eingestuft.(F1ächen entlang der Rafzer straß6, eer-iche iüawÄii-lich von Nack). Der Rest teilt sich zur Hälfte inGrenzertragsflächen (östricher Eisenbetg, Bereiche anden Langen Fohren) und zvr HäIfte in 11äöhen mitLlererBodengüte (Eisenberg, Hohle Fohren, fm Kalten Brun-nen) 

"

A1s untergrenzflur wird nur eine kl-eine F1äche west-lich der Langen Fohren eingestuft. Angesichts desüberwiegenden F1ächenbesitzei durch schwe izer Land-wirte wurde auf die Erstellung einer trriirtschaftsfunk-tionskarte verzichtet.
Das Extensivierungsprograinm der EG hat im Raum Nackkeinen nennensr^/erten Einfluß. Nur eine einzige par-
zel1e wurde in das programm der Frächenstilleguig auf-
genommen.

LAND SC HAFT SGL I ED ERUNG

?i" heutige Landschaft, in der der Golfplatz geplantist, ist reich gegliedert. obwohl der intänsive-eöker-
bau _den größten Teil der F1äche in Anspruch ni_mmt rsind verschiedene seltene und bedrohte Landschafts-
elemente vorhanden. sie beschränken sich auf die ge-neigten bis steilen Lagen. Bemerkenswert sind einär-seits die Hochstamm-obstgärten in siedlungsnähe undandererseits die mosaikartig verzahnten tiaintrocken-rasen und die vieren Feldhecken zwischen den beidenhläldchen und an der südexponierten Terrassenkante.Trotz intensiver Nutzung und einem dichten Er-schli-eßungsnetz erinnert die Landschaft stark an dietraditionelle Kulturlandschaft .

Auch mit den neuen spielbahnelementen wird die be-troffene Landschaft infolge der vorgesehenen Aus-gleichs- und Extensivierungsmaßnahmen dÄr derzeit nochintensi-ven landwirtschaftl-ichen Nutzung insgesamtnicht an Naturnähe verlieren. Arlerdings ist dei uis-herige Eindruck einer traditionell-en bäuerlichen Ku1-turlandschaft nur hinsichtlich der Erhaltung;-u.nd_ _ Er- .__

wei-terung der Hochstamm-obstgärten zu erhälten. Das

? ( '"'1Ai 1g9l
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vorherrschende ackerbauLich geprägte Erscheinungsbildwird durch eine eher parkartig-wiixenae Landschaft ab-ge1öst ' die aber wegen der eingebauten nufurnahenLandschaftselemente Ieinen neggtiven Kontrast zum ge-wohnten Landschaftsbild darsteilt.
um bei erforderlichen Erdbewegungen die Böschungen
röerichst wej.ch i.n die vorgefuideie Topographie ein-binden zu können, werden nötwendige Geländemodellie-rungen großflächig vorgenommen unä damit stark in Er-scheinung tretende Reliefveränderungen vermieden.

1"5 AUSSAGEN ÜECNCEORDNETER PLANUNGEN

2"

^az"L

- Regionalplan 1980 des
Bodensee:

Regionalverbandes Hochrhein-

Der Raum Nack wird a1s landwirtschaftliche vorrang-flur und a1s vorrangfläche für Naherholung uo=gä-wiesen.

ha

1,60
13,80

3 ,20
0,90
0, B0

10,30

Landschaftsplan Lottstetten, stand November 19g5:

Ausweisung ca. der HäIfte des planungsgebietes al_sVorrangflächen für die Landwirtschaft]
Die andere Hälfte setzt sich zusammen aus Flächenfür die Forstwirtschaft und aus Berelchen landwirt-schaftlicher Nutzung mit Rücksicht auf Erholungs-funktion. Mit dieien F1ächen überlagern sich viergroße Areale, die zvr offenhaltung äurch Grünland-nutzung aus ökologischen Gründen aüsgewiesen sind.Hier sind Konflikte mit der Landwi.itschaft aufge-zeigt, die bei einer Nutzung ars Golfplatz vermieden
we rden .

BESCHREIBUNG DES GEPLANTEN GOLFPLATZES

KÜNFTIGE FLAcHENNUTZUNG

Aufgrund des,vorriegenden planentwurfes ergeben sichfür die Golfplatznutzung folgende Flächenbiianzen:

a) Spielbahnelemente

Intensiv genutzte Flächen
(Grüns, Abschläge)
Spielbahnbereiche (Fairways )
Dr iving-Range
Pitch- und puttplatz
Bunker
Semi rough

Summe Spielbahnelemente 30,60 32,39

angralgt am
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b)

c)

d)

verbleibende landwi.rt-
schaftliche F1äche

Wald

Naturnahe Elemente,
Ausgle ichsmaßnahmen

Halbtrockenrasen
abzumagernde !r/iesen
F1ächen mit Krautansaat
Gehölzf 1äche vorhanden
Gehöl2fläche geplant
geplante Teiche
Quel 1be re iche/Feuchtbe re iche
RuderaIfläche
Wa 1d randbepf Ianzung
St reuobstwiesen
Wald- und Gehölzsaum
extensive Wiesen
extensive Weiden
Leseste infläche
Waldacker

Summe naturnahe Elemente

ö

6,4L 6,78

4,73 5,oo

2 ,19
^ 

1')
2flL

1,35
0,70
5,13
0,37
0,2L
0,32
0,93
8,61
3,BB

20 t14
2 ,10
0,10
0,30

51,05 54,0 3

L,69 1,79

94,48

o\

f)

davon unberührte Ausgleichs-
fläche = 12,68 ha, davon mit
Betretungsverbot = 8r95 ha

sonstige F1ächen

Sondergebiet Clubgebäude und Parkplatz 0r72
Vüege,/Straßen 0,7 4
Straßenränder 0,23

z-t

Summe sonstiger F1ächen

Ge samt fI äche

ERSCHLIESSUNG

100,00

I *,1 riI133?

, .,i,,1 ..,-,,*it lilAll}$*l{fl

2.2.1 Zufahrt und Parkplatz

Die Zufahrt zum Golfplatz erfolgt aus Richtung lrlal-ds-
hut und Bonndorf über die L 163 bis Jestetten, von
dort aus über die B 27 Zürich-Schaffhausen bis Lott-
stetten, von dort aus über die L 165 a bis Nack. Hier
zweigt unmittelbar die Rheinstraße äb, an der das
Clubhaus und der zugehörige Parkplatz liegen.
Damit kann der an- und abfahrende Verkehr fast vö11i9
von den Ortslagen Lottstetten und Nack ferngehalten
werden, die Auswirkungen werden auf diese Weise mini-
miert.

angezelgt am
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Östlich des im Pl-anLeil (ef. 3) festgesetzten Ctub*heimes wird ein parkplatz mit r2o st;11p1ätzen miteiner einzl-gen zu- und Abfahrt in Nordösten an der
Rheinstraße angelegt. A1s Belag für die Fahrspuren istAsphalt vorgesehen, die eigentlichen SteIlplätze sind1n wasserdurchlässigem Material_ auszuführen, um die
Oberflächenversiegelung zu minimieren.

Der geplante Parkplatz wird um ca. 0,7 m abgesenkt undnach außen mit einem bis zrj 1r0 m hohen Eidwall um-
geben und zur besseren Einbindung in das Ortsbildintensiv eingegrünt.
Damit tritt er optis.ch kaum in Erscheinung, Lärm-
emissionen werden stark beschränkt. Einzelnä Stel1-plätze sowie eine separate Zo- und Abfahrt für Liefer-
verkehr sind vorgesehen in unnittelbarer Zuordnung zun
Clubhe im.
Anderweitige Ste11p1ätze slnd
Golf-Areal nicht zu1ässig.

2.2.2 Straßen- und Wegenetz

fnnerhalb des Planungsgebietes

- die Rüdlinger-, Rafzer- und
liche Verkehrsflächen ;

im gesamten übrigen

1 iegen :

Rheinstraße als öffent-

öffentliche Fuß- und Wirtschaftswege, für die Al1ge-
meinhei-t begehbar und f ür Anlieger bef ahrbar;

nit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und
einem Fahrrecht zugunsten der Anlieger belastete
Wegflächen, auf denen wegen der euerung von Spiel-
bahnen abschnittsweise eine erhöhte Aufmerksamkeit
erforderlich ist, bzw. die lediglich der Er-
schließung einzel-ner land- oder forstwirtschaft-
licher Parzellen dienen"

Eine Absicherung von Wegen gegen die Spielbahnen mit
Fangzäunen ist nicht vorgesehen.
TroLz der entfallenden Forst- und Feldwege bleibt ins-
gesamt die Zugänglichkeit des Ge1ändes und der an-
grenzenden Bereiche für Erholungssuchende und Spazier-
gänger gesichert, insbesondere durch die quer durch
das Spielgelände verlaufenden hlege bzw. Straßenab-
schnitte.
Es entfallen die bisherigen Feldwege Lgb.Nr.
1883 , L904, 1g0g , rgg3, 2020, 2033, 2070, 2OBg, 2229 ,2237, 2240t 2252 und 2254, sowie Teilstücke der l,^trege
Lgb.Nr. L867, 2003, 2027, 2097, 2297 und 23L6.

Diese lrlege dienten bishe r z.I . jedoch lediglich der
Erschließung einzel-ner Parzellen bzw. Grundstücksbe-
re j.che, s ie \^/aren nicht a1le zv einem zusammenhängen-
den Erschließungssystem verknüpft. Ihre Stillegung
wurde z.T . auch erf orderlich zvr Real_isierung von

. .) r, ..1 61 rütl!
anqezelfi am . : 'l t{ i ttJ I
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Maßnahmen zum Schutz, zur pfrege und zar Entwicklungvon Natur und Landschaft (Schutzbereiche mit Be_tretungsverbot).

Die Nutzung der im planungsgebiet verbleibenden forst-wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Flächenbreibt auf jeden Fa11 über einen weganschluß gewähr-leistet.
Die golf-internen Verbindungswege zwischen den spiel-
bahnen sind als Rasen-r wo notwendig als Kies- oder
Mergelwege anzulegen.
Auf Anregung des Landesnaturschutzverbandes wurde der
weg zwischen den Bahnen 5 und 6 nicht am ökorogischwertvollen waldrand entlang geführt, sondern soll a1s
ein dem Gelände angepaßter pfad j_m Wald angelegt wer-
den.

2.2"3 Betretbarkeit und Sicherheit

Das Ge1ände des Golfplatzes wird nicht eingezäunt.
Die ungehinderte Betretbarkeit des Golfplatzgeländes
ist durch das öffentrich zugängliche tlegenetz äuf unddurch den Golfptatz hindurc[ g6wahrleisiet.
Diese wege bleiben bis auf weiteres - wie bisher auchfür Rej_ter zugäng1ich, soweit die Sicherheit der
Fußgänger dadurch nicht tangiert wird.
Im Winter kann das gesamt GoIf-platz-Area1, soweit es
schneebedeckt ist, auch für den Ski-Langlauf genutzt
werden; die Eisenberg-Loipe kann auch in Zukunft durch
das Golf-Areal geführt werden.

Der Hauptwanderweg auf der Rafzer straße wird in ge-
fährlichen Bereichen (Green 12 + 13) durch eine dichte
Abpflanzung geschützt. Die Golfbahnen werden, soweit
mög1ich, von den Wegen weg orientiert.
Auch zun bestehenden wirtschaftsweg östlich und süd-lich der Driving-Range wird zvr SiCherheit eine Ge-hölzpflanzung mit integrierten Fichtengruppen ange-
1egt.

Wo Wander\,vege Spielbahnen queren (Bahn 2, 3 , 7 ) , wer-
den diese Bereiche übersichtrich gestaltet. Die Golfer
müssen an diesen Abschnitten warten und die !{anderer
passieren lassen.

Der Bereich mit der größten Gefährdung und der größten
Lärmemissi-on, die Driving-Range, wurde etwas abseits
an den nordöstlichen Rand des Golfplatzes gelegl" Hier
ist sowohl ein sicherhei-tsabstand zum Dorf ars auch
zur Straße gegeben

A 0 tt n i iirn{
" '.t ' 
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Der Putt- und der pitchbereich, die eine geringerespielerfrequenz und damit eine geri-ngere Lärm6elasiung
und Gefährdung mit sich bringen (a1s die Driving-Rangömit den lang geschragenen eällen), liegen i-n der Nähe
des clubhauses. zur Rüdlinger straße- (L 165 a) wird
e j-n ca. 5 r 0 m breiter Gehölzstreif en gepf Ianzt.
Die Ausübung des Jagdrechtes auf dem Golf-Area1 istgewährleistet. fn Absprache mit dem Forstant Jestettenwerden Pratzpflege und spielbetrieb in den Iiauptjagd-zeiten (Frühjahr und Herbst) der Jagdausübung ange_paßt. Die Hauptnutzung des Golfplatzei f ä11t zö:.tticir
ohnehin nicht mit den üblichen Jägdzeiten zusammen.

2.2. 4 Wasserversorgung

Tr inkwasserve rso rgung

!'iegen der Lage des neuen clubhauses an der Rheinstraße
in Zuordnung zor bestehenden Bebauung ist die Trink-
rvasserversorgung durch eine Erweiterung des bestehen-
den Netzes sichergestellt.
Gleiches gilt für den Aufenthaltsraum des Golflehrers
in einer der Abschlagshütten und die geplante Blitz-
schutzhütte mit !üC-Anlage an der Rafzer-SLraße.
!üeitere Anschlüsse an die Trinkwasserversorgung sindnicht vorgesehen.

Brauchwas se rve rso rgunq

Es ist beabsichtigt, im Nahbereich des Rheinufers, in
der Nähe einer Badewiese, einen Tiefbrunnen abzuteu-
fen. Die Entnahme soll etwa 10 I/sec betragen.

Das Pumpwerk wird unterirdisch liegen, der Einstieg
über Einstiegsluken erforgen. somit besteht keine Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes. zur Förderung
sind Abwassertauchpumpen vorgesehen, die praktisch
keine Geräusche erzeugen. Die stromzul-eitung ium eump-
werk erfolgt von Nack her im gleichen Graben, i,
dem die Brauchwasserförderleitung verlegt wird.
Der hlasserspiegel des Rheins schwankt um ca. 345r00 mü. NN. Da Rheinwasserspiegel und Grundwasserspiegel
in diesem Bereich a1s annähernd identisch angäsehen
werden, besteht die Möglichkeit, daß im Zuge der Ent-
nahme nicht nur reines Uferfiltrat zufließt, sondern
auch Grundwasser (bedingt durch dessen Fließrichtung
Nord-Süd).
Mit Sicherheit kann davon ausgegangen we
diese Wasserentnahme den Grundwasserstrom
Grundwasserstand nicht beeinflussen wirg.,

rden, daß
oder den

"- ..":*'YrB*
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Da die Entnahmestelle für den Golfp1at z ca. 0,5 kmunterhalb des Tiefbrunnens der cämeinde LottstettenIiegt, also unterstromig, kann mit Sicherheit davon
ausgegangen werden, daß keine Beeinflussung oiesesTiefbrunnens zLt erwarten ist.
Die sickerstel]en unterhalb der Nacker-Mühle liegenca. auf Höhe des Tiefbrunnens, jedoch westwärts. öie
Nacker-Mühre selbst liegt ca. 1,5 km nordwestlich dergeplanten Entnahmestelle. Auch hier kann davon ausge-gangen werden, daß die Entnahme des lvassers für diese
Bereiche keine Beeinflussung mit sich bringt. Es wirdsich also auch keine Absenkung des dortigön lrrasser-
standes durch den Tiefbrunnen örgeben.

von der Entnahmestelle wird das la/asser zu einem Auf-
fllg- und Speicherbecken am Clubhaus geleitet (Green
18). Teile des Speicherbeckens können naturnah ge-
staltet werden.

Di-e geodätische Förderhöhe zwischen pumpwerk und
Speicherbecken beträgt ca. 69,0 m. Die Fördärleitunghat eine Länge von 1,5 km und kann ausschrießlich in
vorhandenen Wald- und Feldwegen verlegt werden. Die
verfü11ung des Rohrgrabens eriolgt mit dem vorhandenen
kiesigen Aushubmaterial. Vom Speicherbecken wird das
wasser zu den verschiedenen Entnahmestelren weiterge-
le itet .

Ein zweiter Teich bei Loch 15 dient ebenfalls der
Speicherhaltung für den nördlichen feil des Golf-platzes, jedoch vorrangig a1s spieltechnisches Hinder-
nis.

?i" Speisung erfolgt über eine vorhandene Hangquelle,
die of f en über einen Graben eingeleitet wirä.- Die
Querle wird nicht gefaßt. Bei zu geringer wassermenge
wird der Wasserstand durch die Beregnungsanlage ei-
gänzt "Zwei weitere kleine Teiche (beim Fairway 12 und bei
Loch 11) soIlen naturnah gestaltet werden.

Die Tiefe der Teiche beträgt maximal 3,0 m. Der Ein-
satz von Fischen ist nj.cht vorgesehen.

Die Dichtung erfolgt mi.t einer Lehmdichtung (eventuell
an den tiefsten stellen verstärkt durch eine Folie).
Das Aushubmateriar der Teiche wird für den Aufbau der
Greens und der Abschläge verwendet.
Bei Teich 2 werden mehrere Bereiche mit Flachwasser-
zonen und Rohbodenbereichen geschaffen. sie dienen zur
Selbstansiedlung standortgemäßer Vegetat ig_n,

I i] :{eIig$l
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Geplante Bewässerungsanlaqen

Für die Wasserbedarfsermittlung und der daraus folgen-
den. Pumpenbemessung werden folgende Daten zugrundÄge-legt:
Spez if ischer Wasserbedarf :

Grüns
Vorgrüns- und Abschiäge
Pitch- und Puttplatz
Fairways

Beregnungsflächen:

Grüns
Vorgrüns und Abschläge
incl. Driving-Range

Pitch- und Puttplatz
Fairways (max. )

Be regnungs ze it :

Im Jahresmittel wird von
regnungszeit von 50 Tagen

ca. 30 mm/vtoche
ca. 20 mm,/!üoche
ca. 30 mm/Woche
ca. 10 mm,/Woche

ca" 10.000 m2
ca" 60.000 m2

ca. 3.000 m2
ca.180.000 m2

einer durchschnittlichen Be-
aus9egangen.

484,I n3/Tag
15,9 m3/\ag

= 500,0 m3/Tag

ca. 500 m3/Iag
Regne r wechsel-n

Be regnungsdauer :

Die jeweiligen F1ächen werden mit unterschiedlich
starken Regnern bedient. Für jeden Regner ist ei.ne
maximale Regendauer von ca" 30 Minuten/Tag bzw. Nacht
vorgesehen.

Wasse rbedar f sberechnung :

Grüns: 0,03 x 10.000 = 300 m3,/Woche = 42 ,8 m3/Tag

Vorgrüns und Abschläge inc1. Driving-
Rangez 0,02 x 60.000 = 1200 m3/I,Ioche = I7:-t4 m3/Aaq

Pitch- und Putt-
platz: 0,03 x 3.000 = 90 m3/lrioche = !2,8 n3/Tag

Fai r-
\days:

Bedarfsmengen gesamt:
Rundung

Summe a1ler Bedarfsmengen:

Es werden vornehmlich in der Nachtzeit
auf die gesamte AnIage verregnet. Die
i-hren Betrieb im 15 30 Minuten-Takt.

0,01x180.000=1800 m3/üioche = 257,L m3/Tag

? {r 11 A I l-q$l
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Beregnungsanlage:

Die Rohrleitungen für die Beregnungsanlage werden ingefrästen Gräben verlegt. Damit eine gewisse Frost-
!i"!"rhei-t-gewährt wird, solIen die Leitungen auf eineTiefe von 0,80 m verlegt werden. Dennoch-sind an denTiefpunkten Entleerungseinrichtungen vorzusehen, um
das Wasser im Winter abzulassen. - AIIe Teile der Be-
regnungsanlage sind im Boden versenkt, die Ventil-
schächte, Regner und tlydranten sind von oben zugäng-lich.
Die Beregnungsanlage so1l am höchsten punkt des Golf-platzes einen Druck von 10 bar aufweisen.

Die einzeLnen Regnergruppen verfügen über unterschied-
liche Leistungen, z.B.z

Grünregner leistet
Abschlagsregner leistet
Es ist vorgesehen, im
zeitig mit dem Befü11en
zeit durchzuf ühren r urn
Tei-ches zu erhalten und
mieren.

2 "2 " 5 Abwasserbeseitigung

ca. 80 140 L/min.
ca. 20 80 I,/min.

Normalfall das Beregnen gleich-
des Speicherteiches zor Nacht-
die ökologische Funktion des
Verdunstungsverluste zu mini-

Die Abwasserbeseitigung für das eigentliche Sonderge-
biet (Clubhaus mit Nebenanlagen, Pärkplatz) sowie für
die ?tC-Anlagen bei der Abschlagshütte und bei der
Blitzschutzhütte an der Rafzer Straße ist über den An-
schluß an das öffentliche Kanalisationsnetz vorge-
sehen, die entsprechenden Anschlüsse müssen noch her-
gestellt werden.
Ebenfal'Is an das Kanalnetz angeschlossen werden soll
die Entwässerung der geplanten Kompostieranlage an der
Dorfstraße.

Auf dem eigentlichen Golfplatz sind großflächige
Drainagen zum Absenken des Grundwassers nicht vorge-
sehen. Sollten örtliche Verd!.chtungen, z.B. durch den
Bau, auftreten, müssen je nach Bedarf Entwässerungs-
rohre mit Ki.espackungen oder Sickerschächte eingebaut
werden. Bei Grüns und Abschlägen werden Drainagen
eingebaut, die das überschüssige Sickerwasser ab-
führen. Bei Green 9, 12, 14, 15 und 18 sowie bei Ab-
schlag 10, 13 und 15 wird das anfallende Drainage-
wasser in die Teiche geleitet.
Bei den übrigen Greens und Abschlägen wj_rd das Drai-
nagewasser in die angrenzenden Gehöl2flächenr wo dies
nicht mög1ich ist, in Sickergräben abgeführt.

angezei$ am q MAI 1gg1

-,, "..,..if isAMT lÄlAll!$llllT

2

l-

-*/



2.2 -6

2.2 "7

15

Das aus den Abschlägen und Greens stammende, mit Dün-ger angereicherte sickerwasser macht nur einen gerin-
gen Teil der Gesamtversickerungsmenge aus.Der größte Teil dieses lrlassers wird über stauendeschichten gesammelt und tritt i.n Form von Quellen ander Böschungsterrasse aus und fließt an der oberfrächezum Rhein hin ab. Eine Beeinträchtigung des Grund-wassers ist nicht zu erwarten.

Die Quellbereiche der Nacker-Mühr-e mit wertvollenFeuchtbiotopen liegen über einen Kilometer nordöstlich
vom Planungsgebiet.
Da der Grundwasserstrom entgegengesetzt verläuft, isthier mit einer Beeinträchtigüng nicht zo rechnen.

Wasser rechtsver f ahren

Mit der detaill-ierten Ausarbeitung des Systems von
wasserversorgung, Bewässerung und Abwasserbeseitigung
rst das rngenieurbüro Güthler, lvaldshut-Ti-engen be-
t raut .
Erste vorabklärungen mit dem üIasserwirtschaftsant
haben bereits stattgefunden. Derzeit wird das wasser-rechtsverfahren für a1le erforderlichen Anlagen und
Maßnahmen du rchgef ührt .

Elektrische Energi.e

Die versorgung der Gebäude und der technischen Anlagen
mit elektrischer Energie kann durch eine Erweiterüngder bestehenden Netze sichergestellt werden.
I9u9 Niederspannungslei-tungen und die stromleitung zumTiefbrunnen am Rhein so11en verkabelt werden

Quer über das Planungsgebiet verl-äuft eine 16-kV-stromleitung der EKS. Da die vorhandenen Holzmasten
ohnehin durch neue Betonmasten ersetzt werden sorlen,wird diese Leitung entsprechend der vorabklärung mit
dem Energieversorgungs-unternehmen in den nächstän I -
I Jahqen abgebaut werden und auf eine Trasse entlangder Rüdlinger Straße verlegl.
Da die endgültige Trasse ioch optimiert werden sol-1,erfolgt beim derzeitigen planungsstand noch keine
Festsetzung im Bebauungsplan.

BETREIBER DES GOLFPLATZES

rnitiator und Träger des vorhabens ist der Golfcl_ubRheinblick. Er wurde am 19.12.1998 mit sitz in Lott-stetten-Nack gegründet. Die Eintragung des Vereins
beim Amtsgericht wal-dshut erfolgte am 14.03.1999 unterder Nr" 632. Jeweils ein Mitglied des 10-köpfigen Vor-
standes ist 1t. satzung von der politischän öemeindeLoltstetten (derzeit Bürgermeister Mülhaupt-) .und den
Grundstückseigentümern, die ihre Grundstücke für die
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Anlage des Golfplatzes zvr Verfügung stellen, zv be-nennen. Diese vorstandsmitglieder werden nicht von der
Mit,gliederversammlung gewahlt. Der Gesamtvorstand be-steht aus höchstens 10 l,titgli.edern. Damit kann sicher-gestellt werden, daß das Informations- und Mitent-scheidungsrecht der Gemeinde und der Grundstückseigen-
tümer auch in vereinsangelegenheiten wirksam erfolgen
kann.

Die Finanzierung der gesamten Anlage (Bau und unter-halt) erfolgt ausschließ1ich duröh den Go1fc1ub,öffentliche Mi.ttel werden nicht in Anspruch genommen.
Die Mitglieder des Golfclubs 'erwerben einän Anteil-schein, entrichten eine einmalige Eintrittsgebühr undleisten außerdem jährliche Beitiage"
Bei der Mitgliedschaftsbewerbung haben 1t. Satzung des
Golfclubs deutsche Antragstel-ler, und hier wiederum
Bewerber aus der Raumschait des ehemaligen Zollaus-
schlußgebietes einen Vorrang vor anderen Bewerbern"

schüler und Junioren bis 18 Jahre können die Golf-platz-Einrichtungen gegen einen Jahres-UnkostenbeiLrag
von DM 100r00 nutzen.
Die Driving-Range wird der Grund- und Hauptschule
Lottstetten für sportliche Betätigungen und Unterrj.cht
im Rahmen von Arbäitsgemeinschaften sport o.ä. kosten-
los ztJr Verf ügung gestel1t.

ZUM BISHERIGEN VERFAHREN

Bereits 1988 hatten sich ca. 350 rnteressenten für die
Gründung eines Golfclubs zusammengefunden, eine Vor-planung in Auftrag gegeben und erste Vorgespräche mi.t
den betroffenen Grundstückseigentümern, der GemeindeLottstetten und einzelnen Fachbehörden geführt. Die
offizielle Gründung dieses Golfclubs Rheinblick er-folgte am 19 .12.1988.

BereiLs am 29.09.1988 hatte die Gemeinde Lottstetten
beim zuständigen Regierungspräsidium Freiburg die
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens gem. S 13
Landesplanungsgesetz beantragt.

Planungsgrundlagen für dieses Verfahren vraren:

der Entwurf des Golfplatzes (]8-Loch-Anlage) des
GoIf- und Landschaftsarchitekten Dip1. Ing. Kurt
Rossknecht, Lindau
der landschaftspflegerische Begleitplan des Büros
Wolf Hunziker, Landschaftsarchitekt, Base]
zugehörige An1a9€D, Zusatzuntersuchungen und spezi-
f ische Gutachten (F1ora, Fauna, Sta-näort des Öf un-
heimes).
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rm Raumordnungsverfahren wurden eine vielzahl_ vonTrägern öffentli.cher Belange, darunter auch nicht-amt-l-iche Naturschutzverbände beteiligt, die unterlagen
wurden z.T. mehrfach ergänzt, die Äussagen detailliÄrtund verfeinert
Das verfahren schl-oß ab nit der raumordnerischen Fest-stellung vom 29.71.1990 über die grundsätzliche raum-ordnerische verträglichkeit des geplanten vorhabens.

rn der schriftlichen Mitteilung des Regierungspräsidi-
ums sind eine vie]zahl von voraussetzungen ünd Hin-weisen enthalten, die soweit möglich ais planungs-rechtli-che Festsetzungen in den Bebauungsplän "GoiF-PLATZ" übernommen weräen.

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes hatte der Ge-meinderat in Lottstetten am 08.11.1990 beschlossen,mit der Ausarbeitung wurde die planungsgruppe süd-lüestbeauftragt. Die frühzeitige Bürgerbetäiligüng gem. S 3Abs- 1 BauGB wurde bereits in Form einäs Anhorungs-
termines am 29.11.1990 durchgeführt.
Nach vorl-iegen der detaillierten vermessungstech-
nischen Bestandsaufnahme des Areals (Beflielung imOktober 1990) wurde das planungskonzept in zwei Be-reichen (Lage der beiden größerän reiöhe und der an-grenzenden Spielbahnen) nöch geringf ügig geändert r urTrdie erforderlichen Eingriffe in Oiä Topographie(Bodenauf- und -abtrag) Äowie in die vorhandenen Ge-hölze zu minimieren.

Auf di-eser Basis wurde nach Vorliegen des o.g" Raum-
ordnungsbescheides der Bebauungsplan zur offenlegungfertiggestellt und am 17.0:-.rgg1 im Gemeinderat be-
handelt.
Entsprechend der Raumordnungs-Feststellung ist dem Be-
bauungsplan ein Grünordnungsplan zugeoränet, der aufdg* ursprüngl-ichen landschafLspflegeiischen Begleit-plan aufbaut und ebenfalls vom Büro llunziker erÄtellt
wu rde "

Mit der offenlegung des Bebauungsplanes wurde das er-forderliche hlasserrechtsverfahren auf der Basis derdetaillierten Planung des Büros Güthler, waldshut-
Tiengen, durchgeführt.
rm März 1991 wurde auch der Bauantrag für den Bau deseigentlichen Golfplatzes vorgelegt, damit das vorhaben
möglichst bald genehmigt werden kann.
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BEGRÜNDUNG FÜR DIE

Der Gemeinderat hat
nes für den neuen

AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Gründen beschl_ossen:

Das Projekt entspricht dem struktur- und Entwicklungs-
konzept der Gemeinde. Es Iäßt insbesondere folgende
Positive Auswirkungen erwarten:

Unterstützung für eine Reihe örtlicher Landwirte bei
der Suche nach Alternativen für die Landnutzung im
Hinblick auf die derzeit nicht rirehr kostendeckenden
P rodukt ionspre ise;
Dieses Probl-em wi-rd im Grenzraum Lottstetten ver-
stärkt durch die starke Konkurrenz der finanziell
besser gestellten Schweizer Landwirter die auch in
deutschem Staatsgebiet als pächer auftreten;
Sicherung einer regelmäßigen Einkommensquelle für
die betroffenen Grundstückseigentümer über lang-fristige Pachtverträge mi-t wesentlich höheren E;-
trägen als bei landwirtschaftlicher Nutzung,.

- Schaffung von zusätzlichen B - 12 Dauerarbeits-
plätzen am Ort (neue Gastronomie, Angestellte beim
Go1fc1ub, pflegepersonal) sowie Erhöhung der Kauf-
und IVirtschaftskraft für Gaststätten, Handel, Hand-
werk und Gewerbe durch Bau und Betrieb des Golf-
plat zes i

- bessere Auslastung der vorhandenen rnfrastruktur
bzw. zusätzliche Verbesserung der sportlichen Infra-
struktur der Raumschaft, dadurch insgesamt Minderung
der Standortnachteile der Grenzlanägemeinde Lottl
stetten;

Förderung des Strukturwandels, mit Zielrichtung
einer extensiveren Landbewirtschaftuflgr jedoch ohne
Einsatz öf f entlicher Gelder , z.B. f ür Flurberein j_-
gung, Grünlandprogramm, Schlachtprämien etc.;
Beitrag zum Natur-, Umwelt- und Gewässerschutz durch
die extensive Bewirtschaftung und naturnahe Gestal-
tung und Pflege des Golf-Gel_ändes;

bessere Auslastung der von der Gemeinde vorgehalte-
nen fnfrastruktur in Nack (Wasser, Strom, Abwasser);

Steigerung des !{ohn- und Freizeitwertes der Gemeinde
Lottstetten, insbesondere

die Aufstellung des Bebauungspla-
18-Loch-Golfplatz aus folgenden

Aufwertung des Iaiohnstandortes Nack,
Anstoß zur Aktivierung von nicht
landwi rtschaft 1 ic he r Bausubstanz
durch Umbau, Ausbau und Renovierung.

niöhr 'Qehutzter
f ür lVohnzwecke
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Die AufstelJ-ung des Bebauungsplanes soll_ eine Rechts-
sicherheit herstellen für die Betreiber des Golfclubs,
die auf diesem Areal in Zukunft erhebliche finanzielleBeträge i-nvestieren werden, und die rnteressen von
Bürgern und Gemej-nde an einer ökologisch vertretbaren
Entwicklung von Natur und Erholungslandschaft wahren.

AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS

Zu den Auswirkungen des geplanten Golfplatzes stell_t
der Raumordnungs-Bescheid vom 29.II.1990 abschließendfest: (S. 12 ff)
"Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurde eine raum-
o rdne r i sche Umweltve rt r äg1 ichke itspr üfung du rchge-
führt, die die Auswirkungen des vorhäbens äuf Menschen
sowie die Naturgüter Tiere, Pflanzent Boden, V,Iasser
und Landschaft sowie Kultur und sonstige Sachgüter
hinsichtlich ihres Bestandes, ihrer Funktion und ihrem
Zusammenwirken untersuchte und bewertete, wobei die
Auswirkungen auf Luft und Klima wegen ihrer Unerheb-
lichkeit in der Betrachtung vernächIässigt werden
konnten.

Die Ergebnisse dieser raumordnerischen UVp wurden so-
dann mit den sonstigen Vorgaben des Landesentwlck-
lungsplanes und des Regionalplans llochrhein-Bodensee
hinsichtlich anderer berührter Belange abgewogen.

- Die gute Erreichbarkeit des Golfplat.zes ist gegeben,
zusätzliche belastende Verkehrserschließungen sind
nicht erforderlich, " all-erdings ist mit einer ge-
wissen Zunahme des Verkehrsaufkommens zv rechnen.

"Eine Verringerung der Erholungseignung gegenüber
der derzeitigen Situation ist nichL zo erwarten
Bedingt durch die Erhaltung des Wanderwegenetzes ist
irn übrigen di.e freie zugänglichkeit dei Golfareals
gewährleistet. "

Bezüg1ich der Tierwelt wi-rd festgestellt, daß di_e
Anlage des Golfplatzes mit den Belangen des Arten-
schutzes - auch der gefährdeten Vogelarten - verein-
bar sei. Entscheidend sei dabei die tatsächliche
Durchsetzung der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen
sowie der im Raumordnungsbescheid genannten Voraus-
setzungen. (Die dort aufgeführten Punkte sind a1s
Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen) .

Aufgrund der festgeselzten Ausgleichsmaßnahmen könne
durch Vermehrung und Vernetzung von Strukturelemen-
ten die ökologische ltertigkeit des Geb.ietes erhöht
und das l,andsöhaftsbj.ld naiurnäher gestä'Itäü-wäfden; =*--*-*-_
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s_o daß per Saldo die Anlage des Golfplatzes keineverschlechterung hinsichttich aer pflaizenwelt er-bringen werde.

"Die bei geplanter Gol-fnutzung zv erwartenden Mengenan Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind mit denenbei jetziger landwirtschaftlj_cher Nutzung in Ver-gleich zu setzen. Aufgrund des beträchtlichen Acker-
anteils (55 ä) an der Gesamtfläche ergeben sich
diesbezüg1ich für den Ist-Zustand beträchtliche
Mengen. Die als realistisch einzuschätzende Modell-
rechnung ergibt bei der geplanten Golfplatznutzung
folgende Minderbelastung :

Stickstoff: Reduzierung von ca. 7.725 kg auf ca.
2.372 kg (l,tinderbelastung ca. 5 " 413 t g)

Phosphat: Reduzierung von ca. 3.850 kg auf 725 kg
(ergibt llinderbelastung von ca.
3.725 kq)

Reduzierung von ca. 6.516 kg auf ca.
L.216 kg (ergibt Minderbelastung von
ca. 5.300 Lg).

Im übrigen wird auf die Düngung mit Gü1Ie und Mj_st
verzichteL. Zusätzlich wird rnil ca. 79 kg Magnesium
gedüngt. Bezogen auf die Gesamtfläche wird bei GoIf-
nutzung also künftiger mit weniger Düngeraustrag zLt
rechnen sein. Die Umwandlung von 48 ha Ackerland in
Grünland bedeutet eine Verringerung der Aus-
waschungsgefahr für Nährstoffe, speziell Nitrat.
Da bei Golfnutzung ein regelmäßiger pflanzenschutz-
mitteleinsatz sich auf Grüne und Abschläge be-
schränken kann, wird, bezogen auf die Gesamtfläche,
bei Golfnutzung pro ha die Ausbringungsmenge nied-
riger sein a1s bei derzeitiger landwirtschaftlicher
Nutzung

Durch die vorgesehene Maßnahme werden Oberflächen-
gewässer nicht betroffen. Aufgrund der gegebenen
Verhältnisse - das Grundwasser fließt nach Südosten
dem Rhein zu ist keine Beeinträchtigung der trlas-
serversorgung zv befürchten.
Die Bewässerung der Grüns, Abschläge und Spiel-
bahnen wird zu keiner nennenswerten Erhöhung des
Nitrateintrages ins Grundwasser führen. Da auch die
Düngeraufwandsbilanz positiv ist, besteht auch dies-
bezüg1ich keine Gefahr einer erhöhten Nitratbe-
lastung des Grundwassers

Die Anlage des Golfplatzes 1äßt keine ersichtliche
Auswirkungen auf die Luftqualj-tät bzw. das Klein-
klima erkennen

Kali:

Insgesamt kann
a1s nachteilig

das geänderte Landschaftsbild
beurteilt werden
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- Durch die peripherä Lage des Ortsteils Nack (von 3seiten durch die schweiz umgeben) beschränken sichdie Auswirkungen auf deutscher seite ausschließlichauf die Landwirtschaft in diesern ortsteil. Die Ent-wicklung dieser siedlung wurde daher schon immer er-heblich von dieser crenzlage beeinflußt. Demzufolge
werden erhebliche Flächen der Gemarkung von schwei-zer Landwirten bewirtschaftet und befinden sichteilweise auch im Eigentum schwe izer staatsbürger.von der Planung werden insgesamt über g0 ha berührt.
Rund 70 ha werden künftig aus der intensiven land-wirtschaftlichen Nutzung ausscheiden.

Die Auswirkungen dieses Flächenentzuges in wj_rt-schaftlicher Hinsicht werden auf die däutschen land-
wirtschaftlichen Betriebe keinen wesentlichen Ein-
fluß haben, da die jetzt landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen überwiegend von schweLzer Betrieben
bewirtschaftet werden. Für die verbleibenden F1ächen
deutscher Eigentümer bzw. Pächter konnte durchweg
Einigung erzielt werden, weil der in Vorverträgen
vereinbarte Pachtpreis den Verlust der F1ächen gut
ausgleicht. Von den jetzt noch vorhandenen landwirt-
schaftlichen Betrieben werden im Augenblick zwei im
Haupterwerb bewirtschaftet. von den Nebenerwerbsbe-
trieben sind 7 a1s auslaufend zLt betrachten; 3
Nebenerwerbsbetriebe werden voraussichtlich auch in
Zukunft in dieser Form weitergeführt werden. Daeiner der beiden Haupterwerbsbetriebe (ohne Hofnach-
folge) sich im Fal-1e einer Verwirklichung des Golf-platzes auch zur Betriebsaufgabe entschlossen hat,
stehen Flächen auch außerhalb des Golfplatzes fürdie verbleibenden Landwirte a1s Ausgleich zur ver-
fügung. Andere deutsche Betriebe außerhalb Nack
werden durch das vorhaben nicht berührt. Existenz-
gefährdungen sind daher durch den geplanten Golfbe-trieb nicht zu erwarten.

Eine Betroffenheit der
Vorhaben nicht gegeben

Forstwirtschaft ist durch das

- Die Einschaltung des Grenzlandreferats des Regie-
rungspräsidiums sowie der genannten schwe Lzer Stel-len hat ergeben, daß negative grenzüberschreitende
Auswirkungen nicht zo erwarten si_nd. "

FLACHENNUT ZUNGSPLAN

Bereits am 06.03.1990 hatte der zuständige Ausschuß
des Gemeindeverwaltungsverbandes Jestetten, dem auchdie Gemeinden DetLighofen und Lottstetten angehören,
einen Beschluß über die Anderung __d_es gemäinsamen
F1ächennutzungsplanes gefaßt
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Mit der Überarbeitung des FNp beauftragt ist dasPlanungsbüro Behrle/nheinfelden. Gegenstaid der Ande-rung ist u.a. auch der Golfplat z in iott.stetlen.
rm Rahmen der Bürgerbeteiligung und der Beteiligungd9r Träger öffentlicher Belange lrurden gegen den cörr-platz auf Gemarkung Nack keine Bedenken vörgebracht.
rm Rahmen des weiteren Anderungsverfahrens wird dieDarstellung entsprechend den reitsetzungen des Bebau-
ungsplanes noch weiter konkretisiert. im übersichts-plan (er. 1) M. 1:5000 a1s Anlage zum Bebauungsplanist die Neufassung des Flächennutiungspl-anes uäräitsdargestell-t, diesei plan hatte auch an äer offenlegungdes Bebauungsplanes teilgenommen.
Die offenlegung des Flächennutzungsplanes war vom ver-
band am 12. Februar 1991 beschlossen worden.

Es ist davon auszugehen, daß der geänderte Flächen-nutzungsplan den Festsetzungen des Bebauungsplanes
entsprechen wird. (paratlelvärfahren gem. S g Abs. 3
BaUGB) .
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ERLÄT]TERUNG ZT] DEN FESTSETZT]NGEN DES BEBAT]UNGSPLANS

ALLGEIT4EINE H]NWEISE

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind enthaltenin P1anteil (B1ätter 2 und 3) sowie in den textlichen
Festsetzungen.

Aus Gründen der technischen llandhabbarkeit ist der Be-
bauungsplan für den eigentlichen Gorfplatz im MaßstabM. 1:1500 gehalten, da er somit ein noch akzeptablesFormat aufweist, andererseits eine noch hinreichend
genaue zeichnerj_sche Darstellung ermöglicht
Der Bereich des Sondergebietes für dän Gebäudekomplexund die Parkierungsfläche ist in diesem plan nur
flächig dargestellt.
Die detaillierten Festsetzungen für das Sondergebiet
sind dem separaten Plan (Blatt 3) im liaßstab M. 1:500
ztJ entnehmen.

Unter den textlichen Feslsetzungen finden sich auch
solche, die nicht im Bebauungsplanteil (B1att 2 und 3)
enthalten, sondern im Grünordnungsplan (Blatt 4) dar-gestellt sind (2.e. pflanzgebote für Bäume oder Kraut-
einsaat bestimmter Flächen), bzw. in der Er1äuterung
zum Grünordnungsplan (vergl. Abschnitt C der Begrün-
dung) ausführlich- aufgeführt sind (2.8" die pflege-
maßnahmen untet C, ziff. 3.3).
Diese Art der Festsetzung wurde gewäh1t, weil bei
einer vo1lständigen zeichnerischen-Übernahme der Dar-
sLeLlungen aus dem Grünordnungsplan in die planteile
des Bebauungsplanes diese wegen einer Vielzah\ von
Uberlagerungen nicht mehr lesbar wären.

FESTSETZUNGEN

ART DER NUTZUNG

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird
entsprechend der Funktion der einzelnen Bereiche fest-
gesetzt als:

private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sport-
anlage/Golfplatz gem. S 9 (1) Nr. 15 BauGB

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im plan-
teil (B1att 2) lediglich eine Randsignatur ver-
wendet.

Innerhalb dieser privaten Grünflächen liegen:
die eigentlichen Golf-Spie1flächen nit:
(verg1. Schemadarstellung im plant€l"I Blatt 2)

2"
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Sp ie lbahnen
Hinderni.ssen
Grüns
Übungs fl ächen

Durch die Einbeziehung in
über den Bestandsschut z h
möglichkeiten dieser Betr
gesichert werden
fm angrenzenden
zu erwartenden
hinzunehmen.
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( Fa i rways )
(Bunker )
(Greens )
(Driving-Range, pitching Green,
Putting Green)

- Flächen f ür r'Iaßnahmen zum schutz, znr pf rege undzvr Entwicklung von NaLur und Landschaft gefr. s 9(1) Nr. 20 BauGB

entsprechend den_vorgaben des landschaftspflege-rischen Begleitplanes und dem Ergebnis de? raüm-
o rdner ischen Umweltvert räg1 ichk e iisprüfung
Die Abgrenzung der einzelnen Teilflächen ergibt
sich aus den Eintragungen im zeichnerischen ieil(Blätter 2 und 3) bzw. aus der Darstellung im
Grünordnungsplan (B1att 4).

ein Sondergebiet gem. S 11 BauNVO
mit genau definierten zulässigen Nutzungen:

- Clubheim mit Gaststätte und Golf-Shop
zugehörige llebengebäude und Nebenanlagen
erforderl iche Park ierungsflächen

Ausnahmsweise,zulässig ist maximal eine !{ohnung fürAufsichts- und Bereitschaftspersonal.

Flächen für die Landwirtschaft und wald, die von derGolfnutzung nicht tangiert werden.

rnnerhalb der F1äche für die Landwirtschaft riegengegenüber dem geplanten Clubheim zwei landwiit-schaftliche Anwesen, davon eines noch irn Haupterwerb
bewi rtschaftet .

den Bebauungsplan so11en
inausgehende Entwicklungs-
iebe planungsrechtlich ab-

Sondergebiet sind die üblicherweise
Immissionen aus der Landwirtschaft

Verkehrsflächen unterschiedl_icher
bedeutung.

Die privaten Fußwege innerhalb des
in den farbigen plandarstel_lungen
die Semiroughsr ürn die Abfolge der
sichtl-icher darzustellen.

Art und Verkehrs-

Golfplatzes sind
weiß gehalten wie
Spielfelder über-

Wasserflächen (geplante
serl-äuf e )

Teiche und verbindende t{as-
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MASS DER NUTZUNG

Das Maß der bauLichen Nutzung wurde lediglich für denBereich des sondergebietes fästgesetzt durch die An-gabe der maxima] überbaubaren Fläche und die Zahl- derVollgeschosse als Höchstgrenze, sowie von Traufhöhen(Uindest- und Höchstwerte). AIs Maßstab wurden diegegenüberliegenden Hofgebäude herangezogen. Eine ent-sprechende Regelung so11 bei bestehenden und ggt.weiteren zulässigen landwirtschaftlichen Gebäuden-ünd
Nebengebäuden gem. S 35 BauGB erfolgen.
Fgr,Nebengebäude und Nebenanlagen gem. S 14 (1) BauNVOsind innerhalb des eigentliöhen Golf-Areals Fest-setzungen getroffen, die Zu1ässigkeit von Art, zahrund Volumen der entsprechenden Aniagen regeln, jedoch
bezüg1ich des standorres noch spielräume Ärmög1].chen,
um eine optimale Einbindung in die neue lanäschaft-liche Situation zu gewährleiÄten.

Für zwei bestehende, stark störende landwirtschaft_liche Nebengebäude ist der Abbruch vorgesehen. Dasnordöstliche der beiden, ein ehemaliger Diesch-schopf
kann jedoch bis zur FertigsLellung- der neuen Air-schlagshütten an der oriving-Range rioch provisorisch
für Golf-Zwecke genutzt werden.

BAUi^IEI SE , GEBAUDESTELLUNG, ÜSNNBAUBARE GRUNDSTÜCKS_
FLACHEN, GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

um einen städtebaulich erwünschten Bezug ztJ den beiden
benachbarten großen Bauernhäusern herzuÄteIlen, und umei1e. insgesamt harmonische Gebäudegruppe mit gegen-
Fgitigen gestalterischen Bezügen zu inslärrieren, änt-hä1t der Bebauungsplan außerdem geeignete Fest-setzungen zor Bauweise, zD den überbaubaren Grund-
stücksflächen r zor stellung der baulichen Anlagenr so-wie bauordnungsrechtliche öestartungsvorschrifien.
Die Gestaltungsvorschriften sollen sinngemäß auch für
Nebengebäude außerhalb des sondergebietes und fürlandwirtschaftliche Gebäude und Nebengebäude angewandt
werden -

Gebäude' die entlang der nördlichen Baugrenze er-richtet werden, dürfen eine Länge von maximal 20,0 m
aufweisen und müssen zum nächsten Gebäude einen seit-lichen Irlindestabstand von I0r0 m einhalten.
Mit dieser Regelung sol1 ausgeschlossen werden, daßunmittelbar gegenüber dem Hofgebäude auf Lgb.Nr. L637ein bis ztr 50;0 m langer Gebäuäerieger erstellt werdenkann. r.
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STELLPLA!ZE, ZUFAHRTEN

Durch die ausschließ1iche räuml_iche Konzentration derste1lplätze im sondergebiet so11 i.n verbindung rnitweiteren geeigneten Maßnahmen zur Minimieruni vonEmissionen ( Zufahrtsregelung, Tieflage der pärkie-
rungsfl-äche, AbschirTyng durch Gebäude und begrünteErdwälle) eine möglichst umweltverträgliche iosungsichergestel-1t werden. Außerdem kann somit auch diesegrößere stellplatzanlage optimal in das Landschafts-bild integriert werden.
Mög1ich i.st die Anlage von bis zo r20 ste11p1ätzen,die jedoch nur bei 6esonderen Gelegenheiten I über-regionale Turniere, Cfub-Vollversammlung vol_l be-legt sein werden.
rm Normalbetrieb des Golfplatzes kann mi-t maximal_ i0
Fahrzeugen pro Tag gerechnet werden.

GEH-, FAHR- ODER LEITUNGSRECHTE

soweit die Erschließung bestehender land- und forst-wirtschaftlicher Grundstücke sowie die Benutzbarkeit
v9n Spazier- und Wander\,qegen für die Allgemeinheitnicht über öffentliche Fuß- und t{irtschaftÄwege ge-
sichert ist, sind im planteil Frächen für ein cÄrrreötrtzugunsten der Allgemeinheit und für ein Fahrrecht zu-
gunsten der Anlieger festgesetzt.
FREI ZUHALTENDE FLACHEN

Um die Verkehrssicherheit zo gewährleisten, enthäIt
der Bebauungsplan Festsetzungen über freizuhaltendesichtdreiecke an der Ausfahit des parkpratzes sowiefreizuhaltende schutzstreifen entlang där Rüdringer
Straße.

AUSNAH},IEN UND BEFREIUNGEN '

rm Hinblick auf den bereits vorhandenen Bestand (Ge-
biufe,. Topographie, Bäume, Gehö1ze) und ztTr Vermeidungnicht beabsichtigter Härten sol1en Ausnahmen und Be-freiungen von den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes
i.S.v. S 31 BauGB möglich sein unter den dort-gänarrrr-ten voraussetzungen und soweit die angestrebte öko1o-gische und Gestaltungsqualität des öebietes wie der
einzelnen Landschaftselemente bzw. der Gebäude gewahrt
ble ibt .

AUS DEM GRÜNORDNUNGSPLAN
LTCHE FESTSETZUNGEN

PFLANZGEBOTE

üenRNoul4eNe PLANUNGSRECHT_

Im Textteil des Bebauungsplanes wi
von Bäumen, Sträuchern und sonst

rd d*e* Anpflanzung
igen Bepflanzungen

? g ltÄi l_{g}

!1..*;,, 
", *,iiilf, lry,qt0$F.f{rf

angezeigt anr



27

gem. S 9 (1) Nr. 25 a BauGB festgeseLzt, und zwar ent-
sprechend der Darstellung im Grünordnungsplan (ef. 4)
und den Pfl-anzlisten in der Anlage zum Grünordnungs-
pJ-an. Die im Grünordnungsplan enthaltenen pflanzge-
bote für Gehö12e, sowie die zugehörigen F1ächen sind
darüber hinaus auch als Festsetzung im planteil
(81. 2) des Bebauungsplanes enthalten.

Eine zeichnerische übernahme all-e r zs pflanzenden
Bäume in diesen Plan erfolgte n j-cht, weil er dann
nicht mehr lesbar gewesen wäre.

3.2 PFLANZBINDUNGEN

Im Planteil des Bebauungsplanes festgesetzt wurden
entsprechend der Darstellung im Grünordnungsplan
die Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen auf
den jeweils zugehörigen Flächen, da es sich hier um
bestehende landschaftsprägende Elemente handelt, die
zu besserem Verständnj-s der gesamten Gol-f-Konzeption
auch in Bebauungsplan dargestellt sein sollten.
MASSNAHMEN ZUl,4 SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTI^IICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT, SOWIE DIE ENTSPRECHENDEN
FLACHEN

Die im Textteil und soweit sinnvollerweise darstell--
bar, im Planteil (81. 2 und 3) des Bebauungsplanes
festgesetzten Maßnahmen gem. S 9 (1) Nr" 20 BauGB sind
aus dem Grünordnungsplan (ef. 4) , der zugehörigen Er-
1äuterung und aus dem Raumordnungsbescheid vom
29 .I1. 1990 übernommen.

Sj-e sind entsprechend der Problematik umfangreich und
stark dif ferenz j-ert. Das gi.lt insbesondere für die in
der Er1äuterung zum Grünordnungsplan detailliert auf-
geführten Pflegemaßnahmen für die unterschj-edlichen
Flächen.
Auf den folgenden Abschnitt C, Nr. 3.2 folgende wird
verwiesen.

BAUORD NUNGSRECHTL I C HE GE STALT UNGSVORSC HRI FT EN

Wegen der exponierten Lage am Ortsrand an den grenz-
überschreitenden Straßen, also im unmittelbaren Orts-
eingangsbereich, hat die Einbindung des Planungsge-
biets in das Orts- und Landschaftsbild eine besondere
Bedeutung, insbesondere die Gestaltung des Sonderge-
b iets .

Der Bebauungsplan enthäIt daher bauordnungsrechtliche
Vorschriften über die äußere Gestaltung der Gebäude,
so u.a. über Fassaden und Dachlandsihäft; ünd Rege- - .,-.*
lungen über !üerbeanlagen.

-,, t] i.t n I if.l0i- ) tt r"1{ lJJi
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wesentlich geprägt wird durch Einfriedigungen, Ge-
staltung von befestigten und unbefestigten Oberflächen
des Geländes und der Erschließungsflächen, sol-1en ge-
eignete Festsetzungen auch hier die angestrebte Ge-
staltqualität sicherstell-en. Die Außenanlagen des
Clubheims und die SLellplätze solIen, ebenso wie die
Verbindungswege im Golf-Areal, mit wasserdurchlässigem
I'lateriaI versehen werden r urn großf 1ächigen Versiege-
lungen des Ge1ändes entgegenzuwtrken.

NACHRICHTLICH ÜETNNOI"IMENE FESTSETZUNGEN

Schließlich enthält der Bebauungsplan noch ei-nzelne,
nachrichtlich übernommene Festsetzungen, für die an-
derweitige Rechtsgrundlagen außerhalb des Bau- und
Planungsrechts bestehen.

Für die Erarbeitung:
TeilA+B
Lörrach, den

Redakt ione11
Beschluß des
am 2I.03.1991

17.01.1991

ergänzt gemäß
Geme inderats

ss&.&lffiJ LullLJlllI$J* ."..-.*.'**
UR STADTPLANUNG UND ARCHITEKTUR

!NG. H. R. GUDEMANN . FREIER ARCHITEKT

ACil TURMSTfl.22 Tt1.07621/23 00

gt$eaiisl am

"ERLAUTERUNG ZUM GRÜNORDNUNGSPLAN''
folgt nach den Bebauungsvorschriften und den Plan-
teilen des Bebauungsplans (ef. 2 und 3)
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zum Bebauungsplan
auf Gemarkung Nack

RECHTSGRUNDLAGEN

Landkreis !.ialdshut

Gemeinde Lottstetten
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

''GOLFPLATZ,,

Baugesetzbuch
BauGB.

vom 08.12.1986 (BGB1. , I S. 2253)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
,(Baunutzungsverordnung) i.d.F. der Bekanntmachung vom
26.01.1990 (BGBI., I S. 133) -- BauNVO.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne so-
wie über die Darstellung des Planinhalts (planzeichen-
verordnung) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991, I S. 58).

S 73 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg i.d.F.
vom 28. November 1983 (c81. S. 770) -- LBO"

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955
i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.10,1983 (c81. S. 577).

Gesetz zum Schutz der }Iatur, zur Pflege der Landschaft
und über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft
für Baden-Württemberg i.d.F. der Bekanntmachung vom
13.02.1989 (G81" S. 101) -- Naturschutzgesetz.

7. Raumordnungsgesetz vom 8. April 1965 --- i.d.F. vom
19. Juli 1989 (BGB1. I s. 1461) -- ROG.

1.

t

3.

4"

q

6.
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,,Ä'ALII$üII'TA. PLAHUNGSRECETLICSE FESTSETZT]NGEN

1. ART DER NUTZUNG

Der räumliche Geltungsbereich

1.1

angczelgt am ?

a""\eii#unsspta-
nes ist festgesetzt als:

Private Grünf1äche mit Zweckbestimmung Sportan-
lagelGolfplatz gem. S 9 (1) Nr. 15 BauGB.

Innerhalb dieser privaten Grünf1äche liegen:
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1.1.1

1.1.2
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1.4
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1.6
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Wasse r
gem. s

die eigentlichen

- Abschlägen
Spielbahnen
Hind e rn iss en

- Grüns
Übungsflächen

Verkehrsflächen,
st immung
gem.S9(1)Nr.
und zwar als:

Golf-Spielflächen mit :

(Tees )
( Fa i rways )

(Bunker )
(Greens )

(Driving Range, Putting Green
und Pitching Green)

sowie deren

11 BauGB,

besondere Zweckbe-

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem.
S 9 (1) Nr. 20 BauGB.

Für die gesamte private Grünfläche gej-ten die im
I{eiteren genannten Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zor Entwicklung von Natur und Land-
schaft in der dort aufgeführten Art, Umfang und
Intens ität .

Sondergebj-et (SO) gem. S 11 BauNVO
für

ein Clubheim mit Gaststätte und Golf-Shop
- die zugehörigen bzw. für den Golfsport

erforderlichen Nebengebäude und Nebenan-
lagen

- die erforderlichen Parkierungsflächen.

Ausnahmsweise zu1ässig ist maximal eine Wohnung
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal.

Flächen für die Landwirtschaft
gem. S 9 (1) Nr. 18 a BaUGB

!{aId
gem. S 9 (1) Nr. 18 b BauGB

öffentliche Straßenflächen
öffentliche Fuß- und Wirtschaftswege
Verk ehr sg rünf1ächen
private Fußwege.

f1ächen
9 (1) Nr. 16 BauGB

angezeiot am
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Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zvr Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft
gem. S 9 (1) Nr. 20 BaUGB ,"i''!'-
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Dle Abgrenzung der einzelnen Teilflächen ergibtsich aus den Eintragungen im zeichnerischen ieil
(ef . 2) bzw. aus der Darste]J-ung im Grünord-
nungsplan (ef. 4).

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich durchdie Festsetzung der maximal- überbaubaren F1äche
und der Zahl- der Vollgeschosse a1s Höchstgrenze
im zeichnerischen Teil (Bl. 2 und 81. 3).
Innerhalb der F1äche für die Landwirtschaft
liegen unmittelbar an das festgesetzte Sonderge-
biet angrenzend zwei landwirtschafLliche Ge-
höfte. Bei dort anstehenden baulichen Verände-
rungen richtet sich die Beurteilung nach S 35
BauGB.

Die Zu1ässigkeit
Nr. 6 geregelt.

von Nebenanlagen ist unter

1 BAUWE I SE
gem. S 22 BaUNVO

Für den Bereich des
offene Bauweise gem.
setzt.

Sondergebietes ist die
S 22 (2) BaUNVO festge-

4. ÜeEReaueaRn GRUNDSTÜCKSFLAcHEN
gem. S 23 BaUNVO

Die überbaubaren Grundstücksf1ächen sind durch
dj-e Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Zu be-
achten ist jedoch die maxj-ma1 überbaubare F1äche
gem. Nr. 2 bzw. Nr. 6 dieser Festsetzungen.

Gebäude oder Nebengebäude, die nördlich der im
Planteil (el. 3) festgesetzten Abgrenzungslinie
errichtet werden, dürfen ei-ne Länge von maximal
24,0 m aufweisen und müssen zum nächsten Ge-
bäude ei-nen seitlichen MindesLabstand von 10,0 m
e inhalten .

STELLUNG DER
gem. S 9 (1)

D i- e St e 11ung
Eintragung de
Planteil (81.

BAULICHEN ANLAGEN
Nr. 2 BauGB

der baulichen Anlagen ist durch
r First- bzw. GebäuderLchtung in
2) festgesetzt.

I o t,rAll'lg1
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6.

6. 1

4

Abweichungen bis zo 5 Grad sind zulässig.
Untergeordnete Gebäudeteile können rechtwinkliq
an das Hauptgebäude angegliedert werden.

NEBENANLAGEN
gen. S 14 BaUNVO

Als Nebengebäude bzw. Nebenanlagen gem. S 14 (1)
BauI{VO sind außerhalb der überbaubaren F1äche
nur zu1ässig:

zwei Abschlagshütten incl. WC-Anlage bzw. Raum
für den Golflehrer mit einem Volumen von je-
weils maximal 350 m3 innerhalb der überbau-
baren Fläche im Bereich der übungswiese
(Driving Range).

- bis zlt zwei Blitzschutzhütten, ggf . auch in
Verbindung mit Toilettenanlagen mit einem
Volumen von jeweils maximal 65 m3, etwa im Be-
reich der im Grünordnungsplan (B1. 4) ange-
gebenen Standorte.

- Eine Kompostierungsanlage mit einer Grund-
f1äche von maximal 60 m2 etwa im Bereich des
im Grünordnungsplan (81. 4) angegebenen Stand-
ortes.

Ausnahmsweise können weitere Nebenanlagen zuge-
lassen werden, wenn der Nachweis erbracht wirdt
daß sie für den Betrieb des Golfplatzes erfor-
derlich sind und sonstige Belange nicht ent-
gegenstehen.

Nebenanlagen i.S. von S 14 (2) können a1s Aus-
nahme im gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes zugelassen werden.
Pumpstationen für Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung sind jedoch in den Boden einzulassen
und dürfen oberirdisch nicht a1s Gebäude in Er-
scheinung treten.

Die Zulässigkeit von landwirtschaftlichen Ge-
bäuden und Nebenanlagen (z:ts; Vieh-Unterständen) '

richtet sich nach S 35 BauGB.

srs€adstarn 7 g l,l4l itgtr

6.2

o.J

6.4

7" STELLPLAT ZE
gem. s 9 (1) Nr. 4 BauGB fr:)..,. "'-";"i$iiltll wÄtllsfftlF

in verbindung mit S 12 u"u*P,i 
i$;äj .t

Ste1lplätze s ind nicht =uf aVgffi#nnerhal-b der
pr ivaten Grünf 1äche mit de r Zweckbest.tmffiüiIg
Golfplatz.
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Sle11p1ätze sind im Sondergebiet nur zulässig
innerhalb der überbaubaren Fläche sowie inner-
halb der zu diesem Zweck festgesetzten F1ächen.

7.3 Die Anschlüsse der parkierungsfläche und der Zu-
fahrt zum Clubheim an die Rheinstraße sind gem.
S 9 (1) NR. 11 BauGB zwingend festgeseLzL.
Die Breite der Zufahrten darf in der Summe nicht
mehr als l-2,0 m betragen.

B. MIT GEH-, FAHR- ODER LEITUNGSRECHTEN
LASTENDE FLACHEN (GR, FR, LR)
gem. S 9 (1) NR. 2I BaUGB

ZU BE-

? I llÄl tggt
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8.2
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Soweit die Erschließung bestehender land- und
forstwirtschaftlicher Grundstücke sowie die
Nutzbarkeit von Spazier- und Wanderwegen nicht
über öffentliche Fuß- und Wirtschaftswege ge-
sichert ist, sind im planteil (ef. 2) Flächen
für ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und
für ein Fahrrecht zugunsten der Anlieger festge-
setzt.

Soweit Leitungen der Wasserversorgung, der Ab-
wasserbeseitigung, der Bundespost und der Ener-
gieversorgung- über privatgiundstücke geführt
werden, sind im Planteil (BI. 2) entsprechende
F1ächen für Leitungsrechte festgesetzt.

VON BEBAUUNG FREIZUHALTENDE FLACHEN
gem. S 9 (1) Nr. 10 BaUGB

An der Einmündung der Rheinstraße in die
Rüdlinger Straße sowie an der Einmündung der
Parkierungsanlage in die Rheinstraße sind die
innerhalb der gekennzeichneten Sichtdreiecke
liegenden Grundstücksteile von jeder baulichen
Anlage, Einfriedigung oder Bepflanzung rnit nehr
als B0 cm Höhe freizuhalten.
Zu1ässig ist jedoch die Anpflanzung hoch-
stämmiger Laubbäume.

Der im Plan gekennzeichnete, 20 m breite Schutz-
streifen entlang der Rüdlinger Straße ist, ge-
messen vom Fahrbahnrand, von jeglicher bau-
lichen Anlage und Nebenanlage freizuhalten. Zu-
gänge zur L 165 a sind nur im Berei.ch der vor-
gesehenen Überquerung bei den Grundstücken
lgb.Nr. 1604 und 1620 (Zugang vom Golfplatz zst
Übungswiese mit den Abschlagshütten); Zugänge
und Zuf ahrten nur bei den bereits ' vo"rh.andenen-
e j.nmündenden Fuß- und Wirtschafts\.segen zulässig.

Wszelgt anr



10. AUSNAHIVIEN UND BEFREIUNGEN

Ausnahmen und Befreiungen i.S.v. S 31 BauGB von
den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind mög-lich unter den dort genannten üoraussetzungen,
und soweit die angestrebte ökologische und-Ge-staltungsqualität des Gebietes wie der einzelnen
Landschaftsel-emente bzw.
bleibt.

der Gebäude gewahrt

B. AUS DEH GRü}TRDNUNGSPIAN
FESTSETZUNGEN
gem. S 9 (1) Nr. 25 d1 Nr

3.01

In der Zeit
die Bruttät
halses stör
Go1 fge 1 ändes

Bindungen für Bepflanzungen
tung von Bäumen, Sträuchern
pflanzungen
gem. S 9 (1) Nr. 25 b BaUGB

PLANUNGSRBCETTICEE

Nr. 20 BauGB

und für die Erhal-
und sonstigen Be-

vo r zu-

T]BERNOIITIITENE

.26bund
1.

a

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. S 9 (1) Nr. 25 a BauGB

fnnerha}b des Planungsgebietes s j.nd entsprechend
der Darstellung im Grünordnungsplan (81.- 4) und
den Empfehlungen der Pflanzliste (Anlagen 3 u. 4
zum Grünordnungsplan) einheimische Bäume,
Sträucher und sonstige Bepflanzungen anzu-pflanzen.

Die j.m Planteil (ef . 2) zur Erhaltung f estge-
setzten Bäume sowie die auf den jeweils gekenn-
zeichneten F1ächen zur Erhaltung festgesetzten
Sträucher, Gehölzgruppen und sonstigen Be-
pflanzungen dürfen weder beseitigt, beschädigt,
noch in ihrem Wachstum beeinträchtigt werden.
Zu1ässig sind jedoch Eingriffe im Zusammenhang
mit erforderlichen Pflegemaßnahmen. Im Fa11ä
eines Abganges von Bäumen und Gehölzent z.B.
altersbedingt, sind Ersatzpflanzungen
nehmen.

? llaßnahmen zum Schutz I zvr pf lege und z:tr Ent-
wicklung von Natur und Landschaft, sowie die
entsprechenden F1ächen
gem. S 9 (1) Nr. 20 BaUGB in Verbindung mit S 9(4) BaUGB und S 9 NatSchG

Die Bauarbeiten zur Herstellung des platzes sind
so zo gestalten, daß jeweils lediglich möglichst
kleine Flächen betroffen sind.

zwischen Mai. und August dürfen keine
igkeit des Neuntöters und des irüende-
ende Bautätigkeiten innerhalb des

angezeigit am ') o *4,a I I'jEl
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3.03

3.04

3.05

3.06

3"07

3.08

7

Flächenhafte Drainagen sind unzulässig. Ent-
wässerungen müssen sich auf Grüns, ebscüIäge und
Bunker beschränken. Ausnahmsweise kann in Ein-
zelfällen der Einbau von Drainageleitungen in
Kiespackungen zugelassen werden, wenn infotge
von Baumaßnahmen im Bereich von Spielbahnen
Staunässe eintritt.
Die Anlage einzelner Sickerschächte ist unzu-
1ässig. Eine Versickerung nuß entweder breit-
f1ächig unter den Grüns ünd Abschlägen durch
Einbau von Kiespackungen erfolgen oder aber die
unter diesen F1ächen verlegten Drainrohre müssen
in bewachsene Sickergräben-münden, in denen einelinienförmige Versickerung über die belebte
Bodenzone stattfindet, womit ein weiterer Abbau
der Nährstoffbelastung bewirkL wird.
Bei den Grüns Nr. 9, 12, l-4, 15 und 18 und bei
den Abschlägen 10, 13 und 15 kann das anfallende
Drainagewasser in die Teiche geleitet werden.

Bei der Detailgestaltung der Bepflanzungs- und
Pflegemaßnahmen ist auf die Bedürfnisse der ge-
mäß Artenschutzprogramm geschützten Arten abzu-
stellen, entsprechend der Darstellung im Grün-
ordnungsplan und der zugehörigen Erläuterung und
Anlagen.

Die Vorgaben und Maßnahmen des pflegeplanes (An-
lage 7 zum Grünordnungsplan bzw. des Pflege-
konzeptes in der Erläuterung zum Grünordnungs-
plan (S. 37 48) werden verbindlicher Be-
standteil des Bebauungsplanes.
Sie sind entsprechend einzuhalten.
Das betrifft:
- die Pflegemaßnahmen
- die Entsorgung und Kompostierung des an-

fallenden Schnittgutes und Laubes.

Zur Absicherung der Lebensgrundlagen des Wende-
halses ist bei den Pflegemaßnahmen insbesondere
im Bereich der Hochstamm-Obstgärten auf die Er-
haltung der lfiesenameisen zu achten.

Für den Fal1 unvorhergesehener erheblicher
Störungen besonders geschützter Tierarten müssen
zeitliche Beschränkungen des Spielbetriebes und
der Pflegemaßnahmen für die betroffenen Bereiche
vorbehalten bleiben.

Die im Pflegeplan vorgesehenen Düngergaben sind
auf die unmittelbaren Golfanlagen zu beschränken
(Abschläge, Spielbahnen, Grüns, Driving-Range,
Put- und pitch-pl_atz) . Im übrigen- Gebiet .sind

n MAI i3E1
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3.10

3.11

3.12

? 't2

?'1 4
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Düngungen - ausgenommen in den weiterhin land-
wirtschaftlich genutzten Flächen zu unter-
lassen.
Ausnahmsweise dürfen während der Anwuchsphase
neu gepflanzter Gehö1ze und Bäume geringe Mengen
an Naturdünger zugegeben werden. Zur Absti_mmung
von Art und Umfang ist das Landwirtschaftsamt
Waldshut beizuziehen-

Zur Kontroll-e des Nitratgehalts in Boden und
damit auch zur Ermittlung des Stickstoff-Dünge-
bedarfs sollten regelmäßig im Frühjahr und
Herbst' Nmin-Bodenuntersuchungen erfolgen.
Soweit gem. S 6 des pflanzenschutzgesetzes die
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu1ässigist, hat sich die Verwendung von Herbiziden unä
Fungiziden auf Grüns und Abschläge zu beschrän-
ken. fm FalIe der nachzuweisenden unmittel_baren
Erforderlichkeit ist sie lediglich zeitlich be-
schränkt vorzunehmen.
Der Einsatz so11 sich orientieren am jeweils
aktuellen Stand der ökologischen Technik ent-
sprechend den Rj.chtlinien Baden-Württemberg für
integrierten Pflanzenschutz .

Eine entsprechende Abstimmung miL dem Landwirt-
schaftsamt Waldshut ist vorzunehmen.
Nicht zu1ässig ist die Anwendung von Insektizi-
den sowie von Schneckenkorn.

Die im Grünordnungsplan (ef. 4) dargestellten
und kartierten ökologisch empfindlichen Flächen
sind zu schützen und zu unterhalten.

Für die im Grünordnungsplan (ef. 4) dargestell-
ten und im Bebauungsplan (ef. 2) entsprechend
festgesetzten F1ächen wird ein Betretungsverbot
für die Allgemeinheit sowie für die Golfsportler
festgesetzt. Die F1ächen dürfen nur von den be-
treffenden Landwirten sowie vom zuständigen
Personal für erforderliche Pflegemaßnahmen be-
treten werden.

Bodenauf- und Abträge sind maximal bis zu den im
Erdmassenplan (Anlage 6 zum .Grünordnungsplan)
angegebenen Werten zu1ässig.

?ngerelgl am ? s f.lÄi jg$r
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c. BATIO RD NT]NGSREC ETL I C HE GE STALT T]NGSVORSC ER I FT EN
gen. S 9 (4) BauGB und S 73 LBO

1.

1.1

1.2

a-I.J

I-4

1.5

1.6

)1

a

DACHFORM - DACHNEIGUNG

Zulässig sind Satteldächer mit durchl_aufendenFirsten mit einer Neigung von 32 42 Grad.

A1s Dachdeckungsmaterial sind kleinteilige Ele-
mente in den Farben Rot Rotbraun zülässig,
entsprechend der traditionellen Ziegeldächer.
Solaranlagen sind nur zulässig, wenn sie sich indie Gesamtgestaltung der Dächär einfügen"

Dacheinschnitte sind nicht zu1ässig.

Dachgaupen sind zulässig bej_ Dächern mj.t 36 Gradund mehr in Form tradi_tioneller Schlepp- oder
Giebelgaupen.
Sie dürfen sich maximal über die Hälfte je einer
Gebäudelängsseite erstrecken und müssen von der
Giebelwand einen Abstand von mindestens 4,0 m
einhal-ten. Giebelgaupen dürfen eine Breite vonnaximal 2,0 m aufweisen.

Der obere Ansatzpunkt der Gaupen muß mindestens
1,0 m unterhalb des Hauptfirstes liegen.
Asymmetrische Dächer sind nur zu1ässig, wenn
beide Dachflächen die gleiche Neigung aufweisen.

Die 1ängeren Gebäudekanten müssen paralIel zur
festgesetzten Firstri-chtung verlaufen.

HöHE VoN GEBAUDEN UND NEBENGEBAuonu

Die Traufhöhe von Gebäuden und Nebengebäuden ist
wie folgt geregelt:

Die Traufhöhe, gemessen von der im Mittel ge-
messenen vorhandenen Ge1ändeoberfläche an derjeweiligen Traufseite bis z:tr Traufe (Schnitt-
punkt Außenhaut/Dachhaut )

0 trrA! t3gl

j..r6ri.i',r' ,

nuß bei Hauptgebäuden mind. 5,0 n
und darf höchstens 7 ,5 rn betragen.

2.2 Bei untergeordneten Gebäudeteilen können Unter-
schreitungen der Mindesttrauf,höhe zugelassen
werden.

hgszetgt atn n
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gen. der2.3

2.4

Ä

4.r

4.2

Die Traufhöhe von
o.g. Def initi_on

Nebengebäuden darf

höchstens 3 r 5

I{auptgebäude im Sinne dieser Vorschr
bäude, die für den AufenthaLt von
eignet sind.

m betragen.

ift sind Ge-
Personen ge-

AUSSERE GESTALTUNG

Glänzende und reflektierende
rialien sowie Verkleidungen
den Fassaden unzul-äss ig .

oder schwarze Mate-
aus Platten sind an

Ä?

4.4

WERBEANLAGEN

Genäß S 73 (2) Irtr. 1 LBO wird für Werbeanlagen
generell e j-ne Genehmigungspf 1icht. eingef ührt.
Vterbeanlagen sowie Ankündigungen an der Stätte
der Leistung sind nur zulässig innerhalb des
Sondergebietes. Sie sind in die Gesamtgestallung
des Gebietes und der Bebauung einzupassen. Das
betrifft vor a11em ein angemessenes Größenver-
häILnis. A1s Orientierungswert ist anzusehen:
Werbefläche max. ca. 1 ? där Fassadenfläche.

Weitstrahlende Reklame- und Leuchtschriften sind
nicht zu1ässig.

Werbeanlagen dürfen nicht auf Dächern angebracht
werden.
Sie so11en an der Fassade angebracht werden. Zu-
gelassen werden können auch Fahnenmasten.

BELEUCHTUNGEN UND LICHTQUELLEN

Beleuchtungen von Parkplatz und Terrasse sowie
Lichtquellen an Gebäuden müssen so beschaffen
sein, daß der Verkehr auf der L 165 a nicht be-
einträchtigt wird.

EINFRIEDIGUNGEN

Einfr iedigungen
Sonde rgeb ietes .

sind nur zulässig innerhalb des

Der Abstand zwischen Einfriedigungen und Hinter-
kante Fahrbahn Rheinstraße muß mindestens 1r5 m

betragen. Die Zwischenf läche ist -a1s Grünf 1äche
anzulegen und zu unterhalten.

(

6.

6.1

6.2

? F i't i\ | Iü.El
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6.3

6-4

11

Die Höhe der Einfriedigungen darf maximal 1,2 müber Straßenoberkante bzw. eingeebnetem Gelände
1 iegen .

Zu1ässiE sind:

einfache ilolz- oder Drahtgeflechtzäune
Hecken aus Laubgehö1zen, auch mit Drahtge-
flecht

Nicht zulässig sind llecken aus Nadelgehö1zen.

Stacheldraht darf nicht verwendet werden.

Von den o.g. Festsetzungen nicht berührt sindEinfriedigungen landwirtschaftlicher Grund-stücke.

GELANDEVERANDERUNGEN

Notwendige Auffül1ungen und Abtragungen auf den
Grundstücken sind so durchzuführen, daß harmo-nische Angleichungen an die natürliche Gelände-
verhältnisse entstehen.

fn Zuordnung zum Clubheim ist die Aufschüttung
einer Terrasse mit bis zu. 1,5 m Höhe über vorl
handenem Ge1ände bis zo einer Fläche von maximal
250 m2 zu1äss19.

Die im Bebauungsplan (ef. 3) festgesetzte par-
kierungsfläche muß um 0,7 m unter das Niveau desjetzt bestehenden Ge1ändes abgegraben werden.
Zur Rheinstraße und zum Zollhaus sowie gegen die
Spielflächen im Süden sind modellierte Ge1ände-
auffü11ungen um bis zu 11 0 m über Niveau desjetzt bestehenden Geländes zuIässig.
fm Berej.ch der im Bebauungsplan (ef . Z) festge-
setzten privaten Grünf1äche für den Golfplatz
sind Mutterbodenabtrag und Bodenmodel_Iierüngen
außerhalb der im Erdmassenplan (- Anlage zum
Grünordnungsplan) dargestellten Bereiche (aO-
schläge, Grüns, Teiche und Bunker) unzulässig.

GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN

Innerhalb des Sondergebietes sollen Zufahrten,
Hof- und Vorplätze nur in einem möglichst ge-
ringem Umfang miL wasserundurchlässigem Material
bef estigt werden r urrl einer großf 1ächigen Ver-
s iegelung des Geländes entqegenzrirnfi. ikön-:- - -

6.5

6.6

7.

7.r

7-2

7.3

1A

ö.

8"1
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Makadam darf nur im Bereich der eigentlichen Zu-fahrt sowie für die Fahrbahn inneinafO der par-
kierungsanlage verwendet werden.

8.3 Stel1p1atzflächen müssen in Form wassergebunde-
ner Decken (auch Mineralbeton) bzw. a1i Schot-terrasenflächen bzw. in Form von Großpflaster-
stej-nen im Rasen angelegt werden

Die übrigen befestigten F1ächen so1len mit den
g1e i-chen Mater ial ien angelegt we rden . Zuge-
lassen werden können hier jedoch auch Natür-
stein- oder Betonpflaster oder pl-attenbeläge.

Der Abstandsstreifen von 1r5 m Breite entlangder Rheinstraße bis zur Einfriedigung ist alÄGrünfIäche anzulegen und zu pflegen. -

Die im Plan festgesetzte private Grünf1äche gem.
S 9 (1) Nr. 15 BauGB ist entsprechend den Fest-
setzungen unter A) und B) dieses Bebauungsplanes
anzulegen und zv unterhalten.

AI\]TENNEN

Antennen sollen nicht auf den Dächern und an den
Fassaden, sondern unter der Dachhaut angeordnet
werden.

NI ED ERSPANNUNGSLE ITUNGE N

Neue Niederspannungsleitungen sind zu verkabeln.

8"4

8.5

8.6

NACERI CHTL ICE ÜESRNOI,TI,TENE F E gT SET Z TJNGEN
gem. S 9 (4) und (6) BaUGB

1. DENKMALSCHUTZ
(Raumordnungsbescheid vom 29 .11.1990 )

Nach S 20 des Denkmalschutzgesetzes Baden-
!Vürttemberg lst das Landesdenkmalamt, Außen-
ste11e Freiburg (Archäologische Denkmalpflege)
unverzüg1i.ch zs benachrichtigen, faIIs bei Erd-
arbeiten in Planungsgebiet Bodenfunde zutage
t reten .

Das LandesdenkmaLamt ist ebenfalls hinzuzuzie-
hen, \denn Wegkreuze, alte Grenzste.4ne o..ä. "von
Baumaßnahmen betroffen sind

9.

10

D.
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VERKEHRSSICHERHE IT
(Raumordnungsbescheid vom 29. 11. 1990)

Der Träger der Straßenbaulast kann eine niveau-freie.Führung des kreuzenden Fußgängerverkehrs
zwischen dem eigentlichen Golf-piati und derDriving-l.rgg _verlangen, fal1s durch irgend-welche Umstände bedingt, eine erhebliche Ver-
kehrszunahme auf der L 165 a erfolgt oder dieLandesstraße einmal aus diesem Grundö ausqebaut
werden soIIte.
JAGD
(Raumordnungsbescheid vom 29. 1I. 1990)

Die Bejagbarkeit der Golffläche darf durch denGolfbetrieb nicht eingeschränkt werden.

Für den FaI1 unvorhergesehener erheblicher
störungen des Jagdbetriebes müssen zeitliche Be-schränkungen des Spielbetriebes und der pflege-
maßnahmen für die betroffenen Bereiche vorbe-halten bleiben.

Aufgestellt am 17 .01.1991

z-

3.

2't

3.2

Ergänzt
Geme ind

Lottst €fir d

Der B

emäß Beschluß des
ats vom 21.03.1991 angezei$ am ? g t'{Al i39'!
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c.

1"1

ERIÄTITERT]NG ZT]T{ GRÜNORDNT}NGSPLAN

BESTEHENDE SITUAT]ON

Eine allgemeine Beschreibung und Darstel-Iung desPlanungsgebiets und seiner charakteristischen Elefrente
wurde bereits unter Nummer A der Begründung zum Bebau-
ungsplan gegeben.

fm Zusammenhang mit dem Grünordnungsplan so11 ledig-lich noch auf spezifische Aspekte- ?ertiefend eingä-
gangen werden. Alle Bestandsdarstellungen datierenvom September 1990 (verg1. auch Bestandskartierung
M. 1:1500 in der Anlage).

LAND SC HAFTSGL I ED ERUNG

Die heutige Landschaft, in der der Golfplatz geplant
ist, ist reich gegliedert. Obwohl der intensive Aäker-
b?u _ den größten Teil der Fläche in Anspruch nimmt,
si-nd verschiedene seltene und bedrohte Landschafts-
elemente vorhanden. sie beschränken sich auf die ge-
neigten bis steilen Lagen.

Bemerkenswert sind einerseits die Hochstamm-obstgärten
i-n_ Siedlungsnähe und andererseits die mosaikarti! ver-zahnten Halbtrockenrasen und die vielen Feldhecken
zwischen den beiden wäldchen und an der südexponiertenTerrassenkante. Trotz intensiver ltrutzung unä dichtem
Erschließungsnetz erinnert die Landschaft stark an dietraditionelle Kulturlandschaft. Besonders artenreich
schei-nt die Kiesgrube südöstlich des Eisenberges
außerhalb des planungsgebietes zu sein.
fm einzelnen lassen sich folgende, nach dem Grad derschutzwürdigkeit unterglied'erte Bereiche feststellen:
o Hohe Schutzwürdigkeit:

- Hangkanten mit Halbtrockenrasen (östlich Lange
Fohren )

- Reihe von Feldgehölzen mit gut ausgeprägten Saum
Saum und übergängen zum Halbirockenialen (zwischen
Hohen und Langen Fohren)
Hangquelle mit stark ausgeprägtem Vernässungsbe-
reich (östliche Flanke des Eisenberges)

o Mittlere Schutzwürdigkeit:

Saum von ca. 15 20 m um
Schutzwü rd igke it

- gut ausgeprägte tüaldränder
St reuobstwiesen

- einzelne FeldgehöIze

die Bereiche hoher

3 \{Äl ,igl
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o Geringere Schutzwürd

Saum von ca. 15
würdigkeit

- einzelne Obstgehöl
- Waldinnenräume

30

igkeit:
m um Bereiche mittl_erer Schutz-

ze

I.2
L.2.7

BIOTOP_ UND ARTENKARTIERUNG

F1o ra

Die vorhandene Flora wurde bereits vor der Durch-führung des Raumordnungsverfahrens erhoben, sp€zielrdie Hochstamm-obstgärtän, die Feldgehö1ze und dieNaturwiesen.
Die detaillierten Artenlisten sind i.n der Anlage zumLandschaftspflegerischen Begleitplan aufgeführt.
trriä1der:

Die beiden ?täldchen in den "Langen Fohren" und in den
"Elohen Fohren" entsprechen von der Bodenvegetation herder potentiell natüirichen vegetation (niöhen-Linden-
Ilainbuchenwälder der kollinen und Eichen-Buchenwärderder submontanen stufe). Der Artenreichtum der Kraut-
und strauchschicht ist gering. Die Artzusammensetzungder Baumschicht ist staik veiändert. Neben den stand-grtgerechten Arten Hagebuche, Waldföhre, Rotbuche rKirsche I zitterpappel und Traubeneiche sind einigestandortfremde Gastbaumarten eingebrachL wordän(r'ichte, Pseudotsuga und BLautanne). stark zurückge-
drängt scheint vor a11em in den "Langen Fohren" äie
Traubene iche

Feldgehölze und Hecken:

Die vielen kleinen Hoch- und Niederhe#gq
ffi8ffi$MTr,lntostll$

äm ? I i4AI ilgl

lschaft
er der

Schwarzdorn-Schlehengebüsch (prunus spi
Assoziation) zugeordnet werden. DiäsgJ.lt als Ersatzgesellschaft für die
Querco-Fagetea. A1le wichtigen Arten ko

!{aId- und Gehölzränder:

Der lnlaldmantel ist zum Teil schön und dicht ausge-bildet. stellenweise stehen die stämme direkt an äer!.iaIdgrenze. Ein GehölzmanteI fehlt dort somit. An
straucharten sind dieselben Arten anzutreffen wie in
den Hecken.

Die wald- und Heckensäume sind unterschiedlich ausge-bildet, zum Teil schmal, zum Teil brei_t. Dort, wo wäldund Hecken an Ackerflächen stoßen, dominieren nitro-phile Arten. säume i-n schattigen Nordlagen sind deut-
lich luft- und bodenfeuchter. Diese Geserlschaften
können dem Giersch-Brennesselsaum zugeordnet werden.
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Grenzen Hecken direkt an Mesobrometenr so ist die Mit-telklee-odermenniggesellschaft gut ausgebildet. Be-sonders artenreich ist diese Gesäl1schaft südöstlichder "Hohen Fohren".

Naturwiesen:

rm ganzen Gebiet finden sich relativ weni.ge Natur-wiesen. Der größte Teil davon gehört zum verSand derGlatthaferwiesen (Arrhenatherion). Diese wiesen sindalle gedüngt und werden drei- oder mehrmals pro Jahrgemähl. Auf dem Bestandsplan sind sie mit -00- be-zei-chnet. Die trockeneren standorte der Glatthafer-wiesen, _die meist auch etwas artenreicher sind, sindmit -65- bezeichnet. Diese trrliesen gehören zur Asso-z|aLion Arrhenatheretum/subassoziatlon Ranunculus bu1-bosus. sie bilden den übergang zu den reicht gedüngten
Halbtrockenrasen des Dauceto-salvieto-l,tesobiomeLüms,
welches im Geblet nur an einem ort fragmentarisch ver-treten isl (-5e-1.

An vier Orten (zwischen "Hohen und Langen Fohren", ander "Bruharde" und am "Eisenberg") gedeihen noch Halb-
trockenrasen des Teucrio-Brometums (-37-). Diese Wie-sen werden nicht gedüngt und höchstens zweimal proJahr gemäht . Der Artenieichtum ist hoch. Die wiörr-tigsten Zeigerarten sind vorhanden. Speziell zrj er-
wähnen sind: Anthyllis vulgaris, Asperula cynanchica,Aster ame11us, campanula persicifolia, carei humilis,Helianthemum ovatum, rnula conyza, stachys recta und
Teucrium chamaedrys. Eigentlich könnte auöh pulsatilla
vulgari-s, Orchis morio, Orchis mascula, Orchis mili-taris und ev. sogar Himanthoglossum hircinum erwartet
werden, sind doch diese Arten auf ähnrichen standortenwestlich von Nack (Eglisau, wasterkingen) anzutreffen.Für diesen Nachweis müßte aber im Frühling intensivgesucht werden.

Ein Teil des schönsten Halbtrockenrasens an derBruhalde liegt seit einigen Jahren brach. Dort be-ginnt sich die Fiederzwenke stark zu vermehren. DerArtenreichtum hat bereits abgenommen. Dafür sindeinige der Arten stärker vertreten, die di_e Mahdschlecht ertragen: Agrimonia eupatoria, Aster ame11us,
ononi.s spinosa, rnura conyza und verbascum rychnitis.
Iiochstamm-Ob st gä r t en :

Die Hochstamm-obstgärten setzen sich zumeist aus a1-ten, teilweise nicht mehr gepflegten Kirsch- und
Apfelbäumen zusammen. Daneben finden sich auch Birn-,
Nuss-, Pflaumen-, Mirabellen- und Zwetschgenbäume. Die
Bodenvegetation wird ars Futterwiese genutzt und ge-
düngt . Es s ind rne ist k raut re j_che Clatthäf erwiesen . :

l:.t.nt 1ggl
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Ackerbegl-e j-tf lora:

Da der Ackerbau mit Kunstdünger- und Herbizideinsatz
betrieben wird, konnten keine besonders seltenen Artengefunden werden. Häufig ist der Artenreichtum an den
Grenzen zo Nachbarparzellen oder Flurwegen etwas
größer.

Übriqe Vegetation:

"Im kalten Brunnen" und beim "!{iedebrunnen', sind zwei
vernässte stellen " seltene Arten fehlen auch hier. An
der zweiten Stell-e gedeiht Molinia coerulea.

1.2.2 Fauna

Detaillierte Angaben zLtr Fauna des Gebietes sind dem
faunistischen Gutachten der Arbeitsgemeinschaft Natur-
schutz und Landschaftspflege AG zum geplanten Golf-
platz zu entnehmen.
Besonders auffä11i9 ist der große Reichtum an Vogel-
arten im Ge1ände. Als besonders seltene und gefährdete
(note-t iste-Arten) sind im Bereich der Streuobstwiesen
anzutreffen:

Do rngrasmück e
Neunt öt e r
Wendehal-s.

1.3

1.4

Durch einen möglichst schonenden Umgang mit dem vor-
handenen Lebensraum dieser Tiere sowie durch die ziel-gerichetete Schaffung geeigneter zusätzlicher Lebens-
räume und entsprechende Schutz- und Pflegemaßnahmen
so1len die Überlebens- und Entwicklungschancen gerade
dieser gefährdeten Vogelarten erhöht werden.

SCHUTZGEBIETE

Der im Osten an die Driving-Range anschließende Hang-
wald zum Rhein (Hardt) ist a1s Landschaftsschutzgebiet
ausgewiesen.
Der nördliche Teil hiervon ist zusätzlich lriasser-
schutzgebiet.

In Planungsgebiet selbst sind keine dieser Schutzge-
biete vorhanden.

BEWERTUNG DES LANDSCHAFTSB]LDES

Der Landschaftsraum um llack zeichnet sich aus durch
die hügelige Topographie, die landwirtschaftl_ich ge-
prägte Struktur und durch die maleri-sche Lage des
bäuerlichen Dorfes. Durch die Position auf der zweiten
Rheinterrasse ergeben sich weitläufige Blickbezüge in
die Hochrhein-Landschaft 
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Die wichtigsten und zugleich empfindlichsten Bereiche
sind:

- der Ortsrand von Nack
einzelne vorgelagerte, geschlossene Streuobstwiesen

- die Hügelkuppe des Eisenberges
gut ausgeprä9te, leicht erhöht liegende lrialdränder

- vielfä1tig strukturierter Talraum, der sich zn
einem weiten Blick öffnet (zwischen Langen und llohen
Fohr en )

einzelne markante Walnussbäume
Baumtor an der K 6581 / Rafzer Straße

- Feldkreuz an der Rafzer Straße

Die nächst wichtigen, etwas weniger empfindlichen Be-
re iche s i.nd :

- die nördliche Flanke des Eisenberges gegen Nack
- einzelne, etwas gelichtete Streuobstwiesen
- Ta1- und Waldrandbereiche

Hangkante zum Rhein

Weiter abnehmend in der Empfindlichkeit finden sich:

die weitläufige, ebene Ackerflur vor Nack
der Südhang des Eisenberges
verschiedene I{aldrände r
Hangbereiche oberhalb der K 6581 mit einzelnen ein-
gelagerten Streuobstf 1ächen

Al-s letzte Stuf e bleiben verschiedene ebene bis lei_cht
gewellte F1ächen ohne ergänzende Strukturen, die auf
das Landschaftsbild wenig Einfluß haben.

GEPLAIVTE E INGRIFFE/B4UMASSNAHMEN

Eingriffe werden nur im Bereich der eigentlichen
Spielbahnen, der geplanten Teiche und Gebäude, sowj-e
der geplanten Leitungen vorgenommen.

EINGRIFFE IN STREUOBSTWIESEN

Größere Eingriffe in Streuobstwi.esen erfolgen am zu-
künftigen Parkplatz (5 Bäume) und in der Spielbahn f0,
wo I Bäume entfernL werden müssen. Bei den restlichen
Spielbahnen bleibt der Eingriff sehr gering (Bahn 2
und 18 jeweils I Baum). Insgesamt müssen zum Bau des
Golfplatzes nur 15 Bäume entfernt werden.

Der Bestand der Obstgehölze im Raum Nack weist viel-
fach Zeichen von mangelnder Pflege und Überalterung
auf. Ein Sturm vor einigen Jahren hat große Teile der
Bestände umgeworfen und breite Lücken hinterlassen.
Dies trifft besonders stark auf die Streuobstwiesen am
Fairway 10 zu.
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EINGRIFFE IN WALD-, GEHöLZFLACHEN

Diese Bereiche werden durch die spielbahnen nicht be-rührt.
Lediglich für di" Anlage des Fuß-verbindungsweges
zwischen Bahn 5 und 6 müssen u.u. einzelne Ficrrf enausgestockt werden. Außerdem sind geringfügige Aus-
lichtungen erforderlich für die Anlage neuär Foist-Er-
schließungswege. Dabei wurde jedoch besonderer wert
darauf gelegt, daß die Waldtraufen erhalten bleiben.
EINGRIFFE IM HALBTROCKENRASEN, I]ANGQUELLEN

Diese F1ächen bleiben ebenfaLls unberührt. EinzigeVeränderung stellt das Ableiten der Hangquelle :.mKalten Brunnen dar. Ein offener Graben ]eitet das
Wasser in den Teich 2.

EINGRIFFE IN DAS VORHANDENE BODENGEFÜGE

Die erforderlichen Eingriffe i_n das vorhandene Boden-
gefüge durch Auf- und Abträge im Bereich der Ab-
schläge, Greens und Spielbahnen wurden auf ein Minimum
reduziert. Die maximal zu1ässigen Geländeveränderungen
sind dem Erdmassenplan M. 1:1500 in der Anlage zum
Grünordnungsplan zu entnehmen.

NEUBAU VON TEICHEN

Es werden vier Teiche angelegt. Der einer ärn Green 18
(Nähe clubhaus), dient als speicherbecken für das vom
Rhe j-n hochgepumpte ü/asser. Es liegt zwischen zwe!
Greens und wi.rd, bedingt durch den Spielbetriebr 9€-ringere ökologische Bedeutung aufweisen.
Die Wassertiefe beträgt maximal 3,00 m.
Der zweite Teich liegt bei Loch LZ und dient vorrangig
a1s spieltechnj-sches Hindernis.
Die Speisung erfolgt über eine vorhandene Hangquelle,
die offen über einen Graben eingeleitet wird. Die
Quelle wird nicht gefaßt. Be j- zu geringer lriassermenge
wird der Wasserstand durch die Beregnungsanlage er-
gänzt.
Der dritte Teich liegt gleich neben Teich zwei. Er
wird als naturnaher Bereich ausgestaltet.
Der vierte Teich liegt am Green 11 in einer leichten
Senke. Er dient zwar auch als spieltechnisches Hinder-
nis, bletet aber auch Möglichkeiten zu einer natur-
nahen Entwicklung am östlichen Uferbereich" Gespeist
wird er durch die Beregnungsanlage.

Die Dichtung der Teiche erfolgt nit ei.ner Lehmpackung(eventuell an den tiefsten Stellen verstärkt durch
eine Folie). Das Aushubmaterial der Teiche wird für
den Aufbau der Greens und der Abschläge.*v,erwe.ndet
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Bei den Teichen 2 und 3 werden Bereiche mit Flach-
wasserzonen und Rohboden geschaffen. sie dienen zur
Selbstansiedlung standortgemäßer Vegetatj_on.

3.1

LANDSCHAFTSPFLEGERI SCHE MASSNAHMEN
(Maßnahmen zum Schutz, zur pflege
von Natur und Landschaft gem. S 9 (

ZIELE DER LANDSCHAFTSPFLEGERTSCHEN

und zur Entwicklung
1) Nr. 20 BauGB)

MASSNAHMEI{

Die Golfanlage ist so geplant, daß keines der be-
sonders wertvollen Gebieie- zerstört wird. SämtlicheHalbtrockenrasen und Hecken Iiegen nicht im intensivgenutzten Golfbereich. Neuangelegte lleeken dienen
nicht nur der besseren Gliederung der Landschaft,
sondern, sie helfen auch, die wertvoLlen Gebiete vomintensiv genutzten Erholungsbereich und teilweise auch
von den gedüngten Flächen abzutrennen.

An geei-gneten Orten wird versucht, mittels spezieller
Krautansaaten neue Magerwiesen zu schaffen, auch wenndie Neuschaffung von Magerwiesen sehr schwierig ist.
Es wird einige Jahre - wenn nicht Jahrzehnte - dauernrbis der Erfolg dieser llaßnahmen i-n der Landschaft
sichtbar wird.
rm einzelnen lassen sich die Ziele der landschafts-
pflegerischen Flaßnahmen wie folgt beschrei_ben:

Zunahme von Saumbiotopen
- Erhöhung der Strukturvielfalt durch kleinräumigen

I{echsel von verschiedenen pflanzengesellschaften
(mosaikarti-ge Biotopstruktur )

- Verbesserung der Biotopvernetzung mit außerhalb
liegenden Biotopen

- Minderung der Bodenerosion auf Ackerflächen und
Reduzierung der Eutrophierung angrenzender Flächen

- Herstellung von Kontaktzonen Wiese-Wa1d
Erhalt der Vernässungsbereiche unterhalb der
quellen

IIang-

- Landschaftsökologische Aufwertung (Trittbretteffekt)
und erhebliche Verbesserung des Artenschutzes.

3.2 AUSGLEICHSMASSNAH}IEN

3.2.I Spielflächen/Ziel der AusEleichsmaßnahmen

Die am intensivst gepflegten Bereiche des Golfplatzes
sind die Grüns und die Abschläge. Auch die spielbahnen
und das semirough gehören zLt den stark frequentierten
Spielelementen. Die Golfbahnen (Fairways) sind wie
Intensivweideland oder Gebrauchsrasen und die ver-
schiedenen Rougharten wie Extensivgrünland mit der
Möglichkeit zvr Biolopentwicklung äiäZustufen.

? ?'iÄl jgl
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Im Unterschied zum landwirtschaftlichen Grün1and
bleiben diese F1ächen vor weiterer rntensivierung und
erst recht vor Umbruch zo Ackerland bewahrt.

Durch eine gezielte Biotoppflege
Jahren große reile der nouqit-s unä
flächen stärker abgemagert werden
trum wesentlich erhöht werden.

können in einigen
angrenzenden tr{iesen-
und das Artenspek-

Ziel der Ausgleichsmaßnahmen ist die Schaffung von:

- artenreichen Waldsäumen mit vorgelagerten extensiven
Wi 1dk rautzonen

Halbtrockenrasen an den Hangbereichen

- vielfä1tige Feldgehöl-zfl-ächen mit beidseitig gut
ausgeprägten Randschleppen, netzförmig verknüpft

Hangquellen mit Vernässungsbereichen (Hochstauden-
fluren).

3"2.2 Landschaftliche Einbindung

Das Gel-ände des zukünftigen Golfplatzes 1äßt sich in
zwei Bereiche unterteilen:
Auf der einen Seite das Dorf Nack mit vorgelagerten
weitläufigen Wiesen und Ackern, sLark geprägt durch
St reuobstnutzung.

Auf der anderen Seite die Waldf1ächen zur Schweiz hin
und vorgelagert, die Hohen und die Langen Fohren"
A1s Ergänzung der ltaIdf1ächen erstrecken sich in die-
sem Bereich verschiedene Feldgehölzgruppen. Klar ge-
trennt werden die beiden Berei_che i-n der Mitte durch
ei.nen Querriegel in der Gestalt des Ei-senbergs.

Die Gestaltung des Golfplatzest d.h. die l_andschaft-
liche Einbindung orientiert sich an diesen vorge-
gebenen Strukturen.

fm Vorfeld von Nack werden als Gestaltungselemente
zwischen den Splelbahnen Streuobstwiesen angelegt
süd1ich bzw. südwestlich hinter dem Eisenberg wer-
den "fingerförmige'r Feldgehölzreihen als I{eiterführung
des l,taldes gepf lanzt.
Gehöl zf 1ächen al-lgemein

Insgesamt werden etwa 2.000 Bäume, 19.000 Sträucher,
720 Obstbäume und ca. 7.000 St. Forstware gepflanzt.
Einbringen von dichteren Gehölzgruppen (Gehö1ze
mit ca. 1,50 2,00 m Pflanzabstand) und l-ichteren
Gehölzgruppen (mit größeren Abständen und kleineren
St rauchg ruppen ) .
Abpflanzung des Greens 1 und des Weideareals unter-
halb des Eisenbergs "

Fnsffelstam ? 9l'!Al i$1-"31
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Kein Biozideinsatz und keine Düngung.
Aufforstung von kleinflächigen l.ia1dtei1en, hlald-
säumen am Nord- und l.iestrand der Hohen Fohren
(Mischungsverhä1tnis mind" 90 ? Laubgehölze, 10 g

Koniferen).
Dichte Abpflanzung zur Landesstraße 165 a im Bereich
des Pitching Greens; Sträucher mind. 1r5 m von den
fntensivpflegeflächen des Banketts bzw. Straßen-
grabens entfernt pflanzent Bäume im Mindestabstand
von 4,5 m. Das Lichtraumprofil von 0r5 m Breite und
4,5 m Höhe ab dem äußeren Teerrand der Straße wird
von Bewuchs freigehalten. Im Bereich süd1ich der
Bahn 1 gilt dasselbe, jedoch in Form von aufge-
lockerten Pf lanzf l-ächen.
Die GehölzpfLanzungen sollen para1IeI zv den Ge-
1ändebaumaßnahmen erfolgenr urn möglichst schnell die
Ausgleichsmaßnahmen zur hlirkung zu bringen"

ANLAGE UND PFLEGE

Generelle Aussagen

hlald ränder (vergI . Pf legeplan F1ächen I )

3"3

3.3"1

Die naturnahen Waldbestände
hla1dränder vrerden so gepf legt
wirkung bestmöglich erfü1Ien
Landschaftsbild gewährleisten .

bleiben erhalten. Die
, daß sie ihre Schutz-

und ein ansprechendes

Verbesserung schwach ausgebildeter Waldm.äntel durch
Vorpflanzen von Gehö1zen oder Belassen von Sukzes-
sionsstreifen mil einer Breite von 10 35 rn7 in
denen die Selbstansiedlung von Gehölzen gefördert
wird bzw. eine tv-ildkrautzone sich entwickeln kann.

Entwicklung und Pflege des Waldsaumes:

1. 4. Jahr: 2 Schnitte jährlich (1. Mahd nicht vor
dem 1. JuIi), Schni.ttgut entfernen" Danach nur a1le

O 2 Jahre (ab September) abschnittsweise.

Gehölze im Mantel a1le 5 - 10 Jahre abschnittsweise
ausl ichten .

Dichte,
sein.

niedr ige Sträucher müssen immer vorhanden

Schaffen einer unregelmäßigen Grenzlinie, mehrstu-
figer Aufbau "

Weiden, Espen, Himbeeren, Brombeeren aufkommen las-
sen
I inge .

- Keine Düngung und ke j-n Spritzmitteleirs-afz*
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Hecke auslichten
Diese Pflegemassnanme rst fui'aile Hecxentyoen ceeronet

Hecke abschnittweise auslichten Stanc 1988

(m

?m

2m

tm

1988 ausgelichtet wird 1989 ausgeiichtet 1987 ausgelichtet
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Gehölzgruppen/Feldhecken (vergl. Pflegeplan Flächen 5)

Pflanzung nach standortgerechter und naturnaher
Artenauswahl (siehe Pflanzliste im Anhang) mit ein-
gebuchteten, unregelmäßj-gen, mehrreihigen Gehö12-
pflanzungen und eingestreuten einzelnen Uberhä1tern.
Bei Gehölzausfall wird artenreich nachgepflanzt
(insbesondere stark fruchtende Gehölze
que1le für tiere).
Die Feldhecken haben erhebliche Bedeutung für das
Landschaftsbild und stellen Orientierungshilfen für
das Golfspiel dar

Abschirmung bzw. Gliederung der Iiardroughflächen mit
mind. 3 4 m breiten dornenreichen Hecken. z.B.
!{eissdornarten, Kreuzdorn, I,{ildrosen, Schlehe usw.,
dazu beigemischt dornenlose stark fruktifizierende
Sträucher wie Iiolunderr g€m€iner Schneeball, ge-
wöhnl-icher Liguster u.a.

- Hecken immer im Winterhalbjahr pflegen.

Schnittgut als Reis j-ghaufen innerhalb
lassen (Unterschlupf für Tiere).

Pflege nur
f1äche.

abschnittsweise max.

der Hecke be-

L/3 der Gesamt-

Säume zu beiden Seiten einer liecke zLl
lichen Zeiten mähen.

Hochhecke (4 10 m) zweischichtig

Niedrige Sträucher und höhere
Kiefer, Hainbuche, Feldahorn)
beere, Elsbeere, Speierling)

Pflege:

unterschied-

Büsche, Bäume (Eiche,
r Vogelbeere ' l'leh1-

o alle 5 - 10 Jahre abschni.ttsweise auslichten
o schnellwachsende ältere Sträucher auf Stock setzen
o 2 - 5 m breiten Saum nur alle 2 Jahre mähen

- Niederhecke (2 4 m)

Pflege:

alle 3 - 5 Jahre auf ca. 2 m zurückschneiden
zum Erhalt der Verjüngungskraft nach jedem zweiten
Zurückschneiden 1 x ausl-i-chten
undurchdringliche Gebüsche aIle 3 - 5 Jahre auf
Stock setzen
Saum (ca. 5 - 10 m) nur alle 2 Jahre nrähen (Uan-
gut abführen), insbesondere auf dgr Südseite.

i

o
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St reuobstwiesen (verg1. Pflegeplan F1ächen 9)

Verwendung von alten Sorten und Lokalsorten in Ab-
sprache mit den Fachbehörden, Bauern vor Ort
extensive Nutzung der obstgehöIze und des GrasLandes
Einbringen von Walnüssen
Altholz teilweise belassen
Obstbäume a1s straßenbegleitende Bepflanzung

Pflege:

o abschniLtswe.ise Mähen im Sommer
o einen Teil- des Mähgutes im llerbst am Rand liegen-

lassen und erst im Frühjahr abräumen
o3xjährlichmähen
o kein Dünger, kein lierbizideinsatz
o Apfe1, Birnen die ersten 3 Jahre möglichst jedes

Jahr schneidenr urn Kronengerüst aufzubauen, danach
ca. al-1e 4 Jahre

Gehölzfreie Bereiche

- Die F1ächen außerhalb der Spielbahnbereiche erfahren
keinen Spritzmitteleinsatz, die Fairways nur in den
ersten Jahrenr urn den R.asenbestandsschluß zu er-
reichen. Grüns, Abschläge und Fairways erhalten
Düngergaben.

- Die lriege, die im Zuge der Golfplatzplanung aufge-
lassen werden, werden, soweit es sinnvoll ist, in
die llardroughflächen integriert und der sukzession
überlassen "

- Neuanlage von !{iesen auf bisherigen Ackerflächen"
Nutzung als Mähwiese (3 x Mahd). Kein besonderes
Saatgut verwenden, da.bei den sehr nährstoffreichen
Böden keine Arten der extensiven Rasen aufkommen.
Ausmagern und auf Selbstansiedlung warten.

Auf süd- oder westexponierten Hangbereichen Ansaat
mit einer speziellen Kräuter- und lriiesenmischung.
Mahd 1 - 2 x pro Jahr.
Mitte Juni und August/September die ersten Jahre
Ausmagern durch häufige Mahd.

- Beweidung von Inliesen

Auf den bereits )eLzL beweideten laliesen am Nordhang
des Eisenberges verbleibt weiterhi-n Weideland mit
Schafen und Rindern. 1 Grossvieheinheit (CVn) / na

- Vorhandene lrliesen a1s extensive Mähwiesen {2 x Mahd"
erste zw . 15. Juni 15. JuIi
August). ltlähgut an Bauern abgeben
Kompostierungsanlage einrichten.

, zweite ab 15.
bzw. verpachten,

angezeigt an
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Altgras inseln belassen
umschichtige Mahd, eine Mahd stelLenweise erst im
Herbst (Oktober, nach der BIüte der I{erbstgräser ) "

Halbtrockenrasen (siehe Pflegeplan Flächen 3)

o Busch- und Gehölzvegetation entfernen
o l- x mähen i-m Juli (Mähgut abführen)

nicht alle Etappen zvr gleichen Zeit mähen, Mähgut
1 - 2 Wochen im Randbereich lagern (Versamung r Ab-
schluß des Entwicklungsstadiums bei Larven etc.)

Einbringen von Lesesteinhaufen in sonnenexponierter
Lage (in Randlage)

Verzahnen mit Gebüsch- und Waldrandbereichen bzw.
QueI lbe re ichen

jegliche Maßnahmen, die zv einer Anreicherung von
Nährstoffen führen, sind z! unterlassen

bei neuangelegten Magerrasen
einträchtigten F1ächen)
Aushagern durch mehrmalige
j ahren

Kein Düngereinsatz
keine Spritzmittel

(bzw. durch Düngung be-

Mahd in den Anfangs-

Teiche und Ufer

Bei den Teichen in unmittelbarer Grünnähe bzw. an
der spielzugewandten Seite wird ein etwa 5 m breiter
Pufferstreifen mit extensiver Bewirtschaftung be-
lassenr üin einen Düngereintrag in die Teiche zv ver-
meiden "

Die Teiche erhalten eine äußerst kleinflächige,
standortgerechte Wasser- und Verlandungsvegetation,
die sich dann selbst überlassen bleibt-
Humusarme Uferbereiche können vernässen, vereinzelt
werden auch Kiesflächen oder Rohböden a1s Uferbe-
reich angeboten.

Falls Wurzelstöcke anfal}en, Einbringen dieser an
den Teichrändern in spielabgewandten Lagen; Er-
haltungspflege durch Ablagerung neuer Wurzelstöcke
und Stammstücke.

Die Teiche werden so plaziert, daß sie nicht zur
Gänze im Fairway liegen, sondern die spi.elabge-
wandten Ufer ins Hardrough bzw. Rough reichen oder
Kontakt zu Gehölzgruppen haben "

- Fische werden nicht eingesetzt. am I i :1,1,1 'l$'angezeigt
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"3"2 Pflegemaßnahmen der randschaftlichen Bereiche (r)
Die in diesem Kapitel genannten ordnungsziffern ent-
sprechen der Darstellung im pflegeplan.

1" Quellbereiche

Jährlich mähen ab September.
Mähgut abführen.
ZieL: Flachmoor, Ilochstaudenflur; gilt für:

1.1 . Ilangquelle am Eisenberg mit anschließendem Ver-
nässungsbe re ich
Größe: ca. 1.000 m2
bisherige Nutzung: teilweise Mähwiese

I.2 Hangquelle im Kalten Brunnen
Größe: ca. 300 m2
bisherige Nutzung: trliese

2 " Ruderalflächen

2.I Am Eisenberg

Größe: bisher ca. 1.800 m2, Erweiterung um 800 m2
Baumjungwuchs alle 3 - 4 Jahre enlfernen
evt1. im späten l{inter mähen

2.2 Hangbereich an den Hohlen Fohren
Größe: ca. 250 m2
bisherige Nutzung: Ruderalfläche

3. Flalbtrockenrasen

Keine Düngung.
1 mal Mähen im Juli
Mähgut abführen
Ziel: artenreicher, nährstoffarmer

rasen; gi1t. für:
3. 1 llalbtrockenrasen an der Bruhalde

Größe: 8.530 m2
bisherige Nutzung: Ruderalfläche, teilweise hieide

3.2 Hangkante süd1ich des Eisenberges
Größe: ca. 800 m2
bisherige Nutzung: Ruderalfläche

3.3 Hangbereich Eisenberg
Größe: ca. 2.400 m2
bisherige Nut.zung: Mähwiese

üALü$l{är
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4. Aufgeforsteter Hanqbereich

an der Bruhalde
Größe:6.500 m2
bisherige Nutzung: Bienenstock,
kleiner Bereich mit Rebstöcken
standortfremde Gehö1ze entfernen,

Hecken , Fel doehöl zeq

Fo rstwi rtschaft ,

sonst wie 3 -

Jahr e

Feldahorn,

nur a1le 2

Pflege im Winter
Abschnittsweise auslichten ca. all"e 5

o Überhälter (Eichen, Häinbuchen,
Elsbeere) stehen lassen

o beidseitig 5 - 10 m breiten Saum
Jahre mähen

Größe insgesamt mit angrenzendem Saum: ca. 68 ha
bisherige Nutzung: Acker und Grünland (Wiese)

6" Extensive Wiesenbereiche

im hängigen Ge1ände (Südexposition)
2 ma1 Mähen, 15. Juni bis 15. Juli erstes Mal

nach 15. August zum zweiten Ma1
Itlähgut abführen
Keine Düngung
Kein Herbizideinsatz
ZieI: Halbtrockenrasen; gilt für:

6"1 Südböschung Eisenberg
Größe: 1.500 m2
bisherige Nutzung: extensive lrliese

6.2 Süd-Südost Hang zwischen Hohlen und Langen
Fohren, B€reich um Feldgehö1ze
Größe:15.700 m2
bisherige Nutzung: Grünland (Wiese)

6 "3 Nach vertraglicher Absprache zwischen Golfclub
und Eigentümern $/erden die F1ächen j-m erweiterten
Perimeter "Auf der Höh" a1s Grün1and genutzt.

F1ächen mit Krauteinsaat

vorwiegend an Süd-/Südwest-Hängen
die ersten Jahre 2 - 3 x mähen zur Ausmagerung
danach 1- 2x I'litte Juni,/September abschnitts-
we].se
Keine Düngung
Kein Herbizideinsatz
Ziel: Ilalbtrockenrasen
bisherige Nutzung: Acker; gilt für:

7"

' ^ ri ^,i l!$l
. " -..,.,"ia,,16.ra11111 .u/*l.fl"$,#flr



7.7 Flächen süd1ich des
Größe: 370 m2
bisherige Nutzung:
Acker

44

Ei senbe rgs

Grün1and (lüiese ) , kleiner Te j.1

7.2 Hangkante nördlich der Langen Fohren
Größe:1.300 m2
bisherige Nutzung: Acker, Grünland (Wiese)

7 .3 Kante nordwestl_ich der Langen Fohren (Abschlag
Loch 9)
Größez I.200 m2
bi-sher ige Nutzung : Grünland (I{iese )

7 "4 Fläche östlich der Langen Fohren
Größe: 600 m2
bisherige Nutzung: Acker

7 "5 Hangkante im Kalten Brunnen
Größe: 600 m2
bisher ige Nutzung : Grünland (!,Iiese )

8. Gehölzmantel

Al1e 5 - 10 Jahre abschnittsweise auslichten
2 - 5 m breiten Saum nur alle 2 - 3 Jahre mähen(ab 1. Oktober)
Mähgut abführen; gj-1t für:

8.1 Fläche südöstlich der Hohlen Fohren (Green 5)
Größe: 3.000 m2
bisherige Nutzung: Acker

8.2 F1äche nordöstlich der Hohlen Fohren*.
Größe: 4.000 m2
bisherige Nutzung: Acker

8.3 Westrand der llohl-en Fohren
Größe: 1.800 m2
bisherige Nutzung: Grün1and

9. St reuobstwiesen

o Obslbäume die ersten 5 Jahre möglichst jedes
Jahr schnei-den, danach aIle 4 Jahre

o abgestorbene Aste 7 €inzelne tote Exemplare
stehen lassen (Unterschlupf für Tierwelt)

o Wiesen 3 x jährlich mähen

o keine Düngung
Größe insgesamt: 8,61 ha
bisherige Nutzung: vorhandene Streuobstwj_ese,
Acker, Grünland

9l'',lAl 19gl

;r .üriÄI' AMT WALN$HIIT

angezelgt am 2

I-
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Nach vertraglicher Festlegung mit den Besit-zern werden die an das planungsgebiet an-
grenzenden F1ächen am "Wirtenberg" mit neuen
Obsthochstämmen bepflanzt und a1s Streuobst-
wiesen genutzt.

!{iesenf 1ächen

o wo bisher Acker ist,
mi schung

Einsaat mit Futtergras-

Nutzung als Mähwiese
3 x mähen

die ersten 5 iahre keine Düngung
kein Herbizideinsatz
danach wird neu entschieden
bisherige Nutzung: hliese, bzw " Ackerfläche

ein Verbot für Herbizideinsatz
ein Verzicht, bzw. ej.n minj-malster Einsatz
Dünger.

an

o

o

11" Weideflächen

o Anlage von mindestens a Xoppef;

Beweidung mit Rindern und Schafiqsreig'tanr ? 9
1, 0 GVE/ha ,-il?t--,, j a

/','''-,' \ '

i.,i
L2. Lesestreuschüttunq iit .''J

tti. . -,1in süd-/südwestexponiertern Hangbeiöi-ciren,

MA!lQQi, I r. i iJ\. 1

, ri ri|r I SS iVI tÄlALn$H[fT

am
Rand von llalbtrockenrasen; kein Mutterbodenauf-
t rag
alle 4 - 5 Jahre Gehölzaufwuchs entfernen
Ziel: Trockenbiotop (Reptilien,/tnsekten)

Generell gilt für die landschaftlichen Bereiche

Das Pflegepersonal muß neben einer Schulung für den
Unterhalt der golferischen Anlagen auch eine Aus-
bj-Idung für die extensive pflege der naturnahen Be-
reiche erhalten.

3.3.3 Pflegemaßnahmen der golferj.schen Anlagen (II)

Grüns und Abschläge allgemein:

Die Pflege des Golfplatzes erfordert hauptsächlich auf
den Abschlägen und Grüns das Ausbringen von Bioziden.
Bei negativen Veränderungen des Rasens (pilzbefall-,
unerwünschte dominierende Arten) können zusätzlich ge-
zielte Biozide zur Anwendung kommen.

F-
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Bei der Biozidanwendung auf den intensiv genutzten
FIächen und den Neuansaaten (spezielle Saatgut-
mischungen für Grüns, Abschläge und Spielbahnen, söwie
semirough und Rough) werden die schadschwellen in An-lehnung an die Grundsätze des integrierten pflanzen-
schutzes Baden-l''Iürttenberg unter fachlicher Beratung
des zuständigen Landwirtschaftsamtes beachtet. Die
Verwendunq von Gräsern wie Festuca und Agrostis be-
dingt einen geringeren Nährstoffhaushalt, außerdemnini.mieren diese krankhei-tsresistenten Sorten den
Einsatz von SpritzmiLteln.
Die Anwendung von Insektiziden ist nichL zulässig.
Iierbizide sol1en nur in der Begrünungsphase bis zum
geschlossenen Grasbestand und bei Bestandsgefährdung
angewendet werden.

Folgende, zugelassene Pflanzenschutzmittel werden u.a.
zot Anwendung kommen:

Anitop
Comfuval FL
Basforin
U 46-KV-Kombi-F1uid

a1s Breitbandherb izid
zLtr Bekämpfung von lriinterpilzen
z:ur Bekämpfung von Sommerpilzen
zvr Bekämpfung von Unkräutern
im Golfbereich

Der Einsatz von Anitop erfolgt auf den Grüns, Ab-
schlägen und in den ersten 3 Jahren auf den Spiel-
bahnen. Die Pflanzenschutzmittel werden angewendet, um
den Grasbestand zv erhalten und zu schützen. Die
speziellen Rasenmischungen bedürfen intensiver pflege.
A1s alternatives Verfahren kann nur die Entfernung der
Unkräuter per Hand erfolgen. Da diese Methode zeitlich
und kostenmäßig unzumutbar ist, ist die Anwendung von
Herbiziden notwendig. Die Benutzung des Fungizides(prophylaktisch nur auf den Grüns) ist. erforderlich
aufgrund der Bestandsgefährdung durch Schneeschimmel,
dem mit alternativen Verfahren nicht beizukommen ist.
Grüns und Vorg::üns

Sehr intensiv gepflegt; in der Hauptwachstumsphase
täglicher Tiefschnitt auf ca. 3 - 6 mm Höhe, zusätz-
lich Magnesiumdüngung; Dünge- und Spritzmittelabgaben
relatj-v hoch, Umweltbelastung vergleichbar mit inten-
siver Landschaft; als Lebensraum bedeutungslos.

Abschläge

2- bis 3-maliger Schnitt,/Woche auf ca. 1 cm; um die
Abschläge herum ein etwa 2 - 5 m breiter Semirough-
Streifen, anschließender Übergang zu Rough und Hard-
rough; Dünge- und Spritzmittelgaben, kp-i-ng Bedeutung
als Lebensraum; kaum umweltbelaitend. l-.".o;":.'-"'"'''-' "i

ffigezelot anr

z"'"*"-'-'.
I ilr{i1!$l
*.r'" ......,, i.;üljl t{,AtS$HUf
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Fa i rwavs

2- bis 3-maliger Schnitt/Woche auf etwa 2 cm, Mähgutbleibt liegen. Düngergaben geringer a1s bei Grünlaid-wirtschaft; geringe Bedeutung als Lebensraum.
Die Spielbahnen werden nur j.n den ersten Jahren mj-tden im Defizit befindlichen Einzelnährstoffen und
Spurenelementen gedüngL r ürr eine gleichmäßig Ee-schlossene Grasnarbenbildung zo erreichen. Nach ca.3 Jahren können die Düngergaben auf ein Minimum redu-ziert werden, da das Mähgut auf den Flächen liegenbleibt und die angesiedelten Grasarten und schniIt-verträglichen Kräuter auf nährstoffärmeren standorten
ggt _gedeihen. Nach 5 Jahren sol1 geprüft werclen, obo1e Dungergaben unter normal-en Bedingungen nicht vo11-ständig entfallen können. Einsatz von spritzmitteln
nur in den ersten 3 Jahrenr urn einen für das Golf-
spiel notwendigen Bestandsschluß zu erreichen, da
sonst der Eintrag von Fremdgräsern und Unkräutern zu
groß ist; dann nur noch bei Bestandsgefährdung.

Pitch- und Puttplatz
Schnitt a1le zwei Tage, Dünge- und Spritzmittelgaben
weit geringer als auf dem Hauptplatz; geringere Um-
weltbelastung a1s bei der derzeitigen intensiven Land-
wirtschaft.

anserei5ram ? ! FiAi igglDr ivinq-Ranqe

Intensität der pflege vergleichbar mit
doch keine Düngung.

Bunk e r

A1le zwei Wochen Mahd der Grasböschungen,
Bedeutung aIs Lebensraum; keine Düngung,
e insatz .

Semi rough

'-::t":-\ t ri :!;;1,4i511','li V,JAilt$HSf
, je-

nur gerl-nge
kein Biozid-

Schnitt alle zwe j. Itiochen auf 5 cm Höhe, keine Dünger-
gaben. Spritzmittelgaben nur bis zum Bestandsschluß
der angesäten Grasmischungen, da sonst der Eintrag von
Fremdgräsern und Unkräutern zv groß ist; minimale Um-
weltbelastung; nur relativ geringe Bedeutung als
Lebensraum, da hohe Schnitthäufigkeit und Störungen
ourch Golfer.

Ha rd rough

Keine Dünger- und Spritzmittel-beigaben; hohe Bedeutung
als ökologische Ruhezone für den Artenschutz, wichtil
ger Lebensraum für Flora und Fauna.
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Landwi rtschaftliche Nutzf 1äche

Um einen Teil des Areals für die Landwirtschaft zL7 er-haltenr w€rden bisherige Ackerflächen, die abseits der
Golfanlagen liegen, für die Landwirte zür Bearbeitung
belassen
Dies führt zu einer gesteigerten Nutzungsvielfalt, diesich posi-tiv auf das Landschaftsbild auswirkt.
Die F1ächen liegen:

zwischen Driving-Range und L 165 a
bei Bahn 4 und 5
zwischen Bahn 6 und der K 6581 / Xafzer Straße
westlich Bahn 13
zwischen Bahn 17 und der K 6581 / Aafzer Straße

Dazu kommen die landwirtschaftlichen Hofflächen gege-
nüber dem Sondergebiet.
Dies ergibt insgesamt eine F1äche von 6,41 ha, die der
Landwi-rtschaft erhalten bleibt.

3.3.4 Entsorgung von Schnittgut,/Kompostierung

Das Schnittgut der Grüns und Abschläge wird in den
ersten beiden Jahren (je nach Massenaufkommen) unter
die Pflanzflächen als Mulchdecke gestreut, in den
darauf folgenden Jahren gesammelt und kompostiert.

Die Wiesen bzw. Streuobstwiesen werden nach Möglich-
keit an die örtlichen Landwirte verpachtet, bzw. das
Mähgut wird an sie abgegeben. Das Mähgut der Halb-
trockenrasen, bzw. der säume solr ebenfalls weitest-
gehend durch die Bauern genutzt werden.

Nicht verwendbares Schnittgut (Rasen, lrliesen, Gehö1ze )
sowie auf den Spielflächen anfallendes Laub werden in
einer zentralen Kompostierungsanlage gesammelt und
verwertet (verg1. Festsetzung i-m Bebauungsplan 81. 2) .
Di.e Kompostierungsanlage ist mit wasserundurchl-ässigem
I"iaterial, z.B. Beton gegen den Untergrund abzudichten,
anfallende Abwässer in die öffentliche Kanalisation
abzuführen.

Für die Erarbeitunq:
Teil c - qng€zel$am

Basel, den 17.01.199

redaktionell ergänzt

Wolf Hunziker
LandschafLsa rchitek t
Löwenbergstrafr\e 6

19 91

g.r.{Al 1

W,I!LftSI{IJT
tetten, d

ürgermeister

cH 40se.ees{





ANLAGEN ZUM GRÜNORDNUNGSPLAN
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ANLAGE 1 ZUM GRÜNORDNUNGSPLAN
FLACHENBILANZ DER BESTEHENDEN NUTZUNG
(STAND SEPTEMBER 1990)

1 . tra ld__rrnd_ _c*ebö_l_ab_e r_e_i_ebc

- Wald
(davon ltald- und Gehölzsaum 0,3I ha)

- Feldgehölze

W_i_eS_e.q:__'rqd_AqLg_r_l_eqd

- Mähwiese
- Weide
- Ackerfläche

na_t_qr.na}_e__Ef äcjren

extensive Wiesen
Halbt rocken rasen
St reuobstwiesen

- Ruderal/Suk zessionsf 1ächen
Hangquel 1en/neuchtbe re iche

4t73

0r7

5t43 ha

25 tI
2 r23

49 t37

76,70 ha

L,25 ha
1,03 ha
5,91 ha
0113 ha
0,18 ha

8r5 ha

ha

ha

2"

3"

ha
ha
ha

4" seJL{Lis_*[Iös_tren

- Wege und Straßen
St raßenrände r

angezeigt am ? E MAI 1991

rA,iilfl*l'sntüT WALn$HUB ;9: l:

Gesamtfläche

3 t64 ha

9+ izt ha

r-



ANLAGE 2 ZIJI'I GRÜNORDNUNGSPLAN

DÜNGERBILANz

{9qe_q!.An_e__Len_Q:s.ir_t5_c_[s_f _t_iqbs__Uu!^?11rg..i

23 t33 ha Ackerflächen

22t44 ha Grünland

üäirrU-c-lrer--D-rlage-Lauf lz-arrd-i!*agcseIeL:.

Stickstoff:
Phosphat:
Kali:
GülIe und Mist

9a.1-f B-l_a!_z_-_Ilrr!_z-tr_rrgi

Größe

26,L5 ha

Größe

Lr4 ha

1,80 ha

17,40 ha

10,30 ha

Größe

6 t20 ha

Art der Nutzung

Getrei-deanbau

Art der Nutzung

Greens
(inc1. P+P Platz)

Abschläge
(inc1. Driving-
Range P+P Platz)

Fai rways
(inc1. Driving-Range
P+P Platz)

Semirough
Rough
Gehö1 ze ,

Art der Nutzung

Acke rf1ächen

Jährlicher Düngeraufwand

Stickstoff:
Phosphat:
KaIi:

St ickstoff :
Phosphat:
Kali:
GüI1e und Mist

7 .725 t60 kg
3.850,86 kg
6.516,84 kg

18 0 kg/ha
7 8 kg/na

I32 k1/ha

130 kg/na
7 8 kg/na

732 kg/ha

äfrgrzofft enr .i i. :,iÄ i :$t
'a. Ldi,.,iiriri1$riiflI tvÄtüüHü

1.:;r,b.;:.,

vorhanden und geplant

Ve-r!-Lcib-e-nde--Landy-LrLs-c-lraf !l_1-qbc__{uLzgns

keine Düngung
keine Düngung

JährI iche r Dünge raufwand

Jährliche r

St ickstoff :
Phosphat:
Kali:
Magnes ium:

St ickstoff :
Phosphat:
Kali:
Magnes ium:

Stickstoff:

Sti-ckstof f :
Phosphat:
Kali:

Dünge raufwand

300 kg/ha
80 kg/na

130 kg/ha
36 kg/ha

120 kg/ha
72 kl/na

I20 kg/ha
16 kg/na

50 kg/ha

130 ks/ha
7 8 kg/na

L32 kg/na



Jctl-elis-ile-r-D-q:rg.c-rä$-warrd-!nsgeqetrrt_.1

SticksLoff: 2.3L2,00 k9Phosphat: 725 t20 kg
Kali: 1.216,40 kg
Magnesium: 79,20 kg

Die Düngerbelastung verringert sich bei der geplanten Golf-platznutzung gegenüber dem derzeitigen landwirtschaftlichen
Düngerverbrauch wie folgt:
l'tLqde-r!-el-e-s-Lung-*{ursh-Gs-1l!.lalg-nqt-z-qns-:.

Stickstoff:

Phosphat:

Kali:

Reduzierung von 7.725t60 kg auf 2.3I2,00 kg
Minderbelastung 5.413,60 kg

Reduzierung von 3.850,86 kg auf 725t20 kg
Ivlinderbelastung 3.I25 t66 kg

Reduzierung von 6.516r84 kg auf L.2J-6t40 kg
Minderbelastung 5.300 t44 kg

Yerzicht auf Düngung mit Gü11e und Mist.
Zusätzlich wird mit 79t20 kg Magnesium gedüngt.

angezeigt arn ? q HAI 1991
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ANLAGE 3 ZU},T GRÜNORDNUNGSPLAN

PFLANZEMPFEHLUNGEN

ZUSAT4MENSTELLUNG DER GEHöLZE
fvilsTÄi;hä-Dä-iJrär-runö- im 

-drünordnunssplan 
(81 . 4 ) )

L V'Ialdrand, Bepf lanzung

Traubeneiche
Buche
Bergahorn
Kiefe r
St iele iche
Feldahorn
Hainbuche
roter Hartriegel
wolliger Schneeball
eingr. Weissdorn
Schwar zöorn
t{eckenk i r sche
Kreuzdorn
IIase L
Pfaffenhütchen
Ilo lunde r
Hundsrose
Feldrose
Be rbe tLtze

II. Breite Feldgehölzstreifen

Bergahorn
Feldahorn
lleh1bee rbaum
Speierling
Trauben-Eiche'Stieleiche
Elsbeerbaum
Hainbuche
Be rbe r itze
Himbeere
Kreu zdorn
Liguste r
Hundsrose
Feldrose
Fi 1 zrose
Schneeball
eingr. IlIeissdorn
zweigr. V'Ieissdorn
Schwar zdorn
Heckenk i r sche
Holunde r
Salweide

Quercus petraea
Fagus silvatica
Acer pseudoplatanus
Pinus silvestris
Quercus robur
Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Viburnum lantana
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Corylus avellana
Euonymus europäus
Sambucus nigra
Rosa canina
Rosa arvensis
Berberis vulgaris

im hügeligen Bereich

Acer pseudoplatanus
Acer campestre
Sorbus aria
Sorbus domestica
Quercus petraea
Quercus robur
Sorbus torminalis
Carpinus betulus
Berberis vulgaris
Rubus idaeus
Rhamnus cathartica
Ligustrum vulgaris
Rosa canina
Rosa arvensis
Rosa tomentosa
Viburnum lantana
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacant.
Prunus spinosa
Lonicera xylosteum
Sambucus nigra
Salix caprea

12r
5ä
38
7)O
z'6
6z

102
L2t
6z
3?
8B
7Z
2%
2Z
4Z
3?
29"
4eo
4e"
5?

1*
102

0r5 z
1e"
13
3Z
2Z

102
6?
2Z
2Z
7Z
58
4Z
2Z
2Z

l-48
2r5 z
14 eo

8?
2Z
1?

100 ?

100 s
angezei$ am

rr n t 1lül'!.'\ I ttJl

" .,1*r,e'a,r'ia i{/f tD$}r{ff
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Iff. Schmale, gliedernde
St raßen

Fe ldaho rn
Mehlbee rbaum
Speierling
Waldföhre
Hainbuche
Berberitze
roter Hartriegel
Pfaffenhütchen
Himbee re
Liguste r
Hunds rose
Feldrose
F i1 z rose
Weissdorn
Schwar zdo rn
Holunde r
Hasel
Salweide

IV. Dornhecken a1s

We issdorn
Schwar zdo rn
Kreuzdo rn
Berberitze
Hunds rose
Feldrose
Fi 1 zrose

Feldahorn
Mehlbeerbaum
Elsbeerbaum
Be rbe r itze
Kreu zdo rn
Hunds rose
Feldrose
F il-zrose
Pfaffenhütchen
Schwa r zdo rn
eingriffl. Weissdorn
zweigr. Weissdorn
Ilainbuche

Gehölzstreifen / Abpflanzungen an

Acer campestre
Sorbus aria
Sorbus domestica
Pinus silvestris
Carpinus betulus
Berberis vulgaris
Cornus sanguinea
Euonymus europäus
Rubus idaeus
Ligustrum vulgaris
Rosa canina
Rosa arvensis
Rosa tomentosa
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Sambucus nigra
Corylus avell-ana
Salix caprea

100 I
Vogelschutz- und Nährgehöl2

6z
1B

,5 t
3A
7*

10 ?
Bg
2Z
/2

8%
7z
6Z
aez'6

162
16 I
2Z
2Z

,52

Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Berberis vulgaris
Rosa canina
Rosa arvensis
Rosa tomentosa

Acer campestre
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Berberis vulgaris
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Rosa arvensis
Rosa tomentosa
Euonymus europäus
Prunus spinosa
Crataegus monogyma
Crataegus oxyacant.
Carpinus betulus

T2?
L4Z
6z

182
22r
182
10 3

1C0 E

V" Breite Gehölzstreifen in der Ebene und im leicht hüge-
ligen Bereich als Abschirmung von Vogelbrutstätten

5A
3?
18

14 eo

13%
7z
6eo
4Z
39.

18 I
162
2*
5?

,/q rr n t 1O{Jri,{l a I t*iJt

,tli.'.. -' ' '. ''./Aln$filff

'"{lgjj:'X"

angezejft 
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Vf. Pflanzenliste Hochstammobstbäume

tbgef Aargauer Jubiläumsapfel
Bittenfelde r
Bohnapfel
Hauxapfel
Ivlaunzerapf e1
Rhe inische r V,Iinter rambour

Bi-rgen Grune Jagdbirne
Oberöster reichische We inbirne
Schweizer Wasserbirne

Ki-r-qq.ben Dollenseppler
Schauenbu rge r
Benj aminle r

Walryüss-e--Edel-*ra.r!_e_n_NE_.__2_6_!_-L247

ansuetgt am ? 9. l'4 A I 1991
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ANLAGE 4 ZVM GRÜNORDNUNGSPLAN

PFLANZEMPFEHLUNGEN

[rS-ehune-€g-r-li-e-llläs]-e-a-B-r-L-K-raqLansaa!tln Anlehnung an die Liste von llerrn Dietrich, Biologe,Gottmadingen-Bie t ingen )

Auf dem Gelände des Golfplatzes werden für die Krautansaatgyei Mischungstypen verwendet. Grundlage ist iewÄiis eineMischung für extensiven LandschaftsrasÄn, die eine Bei-mischung von 25 I an Kräutern, Mehrjährigen erhä1t.
Tvp _l
verwendulg' im Bereich Eisenberg zr.rischen den Langen undIIohen Fohren. Zusammengesetzt in Anlehnung an den eÄparset-ten-Trockenrasen (onobiychido-Brometum) uia Enzian-S.irifl_er_gras-Rasen (Gentiano-Koelerietum) (einschüri.ge Mahd)

Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Anthemis tinctoria
Anthyllis vulneraris
Buphtalmum salicif o1 ium
Campanula persicifol ia
Carum carvi
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Chrysanthemum leucanth.
Cerpis biennis
Daucus carota
Dianthus carthus.
Galiurn mollugo
Galium verum
Ilypericum perforatum
Knautia arvensis
Lotus corniculatus
Malva moschata
Medicago lupulina
Onobrychis viciifolia
Potentilla recta
Primula veris
Plantago lanceolata
Prunella vulgaria
Prunella grandiflora
Pimpinella saxifraga
Silene nutans
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Saponaria off i_cinalis
Thynus pulegioides
Tragopogon pratensis
Bromus erectus
Festuca ovina
Brachypodium pinnatum
Cynosurus eristatus
Trisetum flavescens

Schafgarbe
Ode rnenig
Färbe rkamille
lfundklee
Ochsenauge
Pf isichbl. Glockenblume
Kümmel
l{iesenf lockenblume
Sk ab i osen-Flockenblume
Margerite
V'Ilesenpippau
Wilde Möhre
Karthäusernelke
g:il:::";.0"i?lly&_*,, ri s r,1A I rser

Johannisk raut
Vtitwenblume
Honrschotenklee
Moschusmalve
Hopfenklee
Esparsette
Aufrechtes Fingerkraut
Echte Schlüsselblurne
Spitzwege rich
Gemeine Braunelle
Große Braunelle
Kleine Bibernelle
Nickendes Leimkraut
Wiesensalbe i
l./iesenknopf
Taubenskabiosa
Se ifenk raut
Gewöhnlicher Thlrmian
lrliesenbocksbar t
Aufrechte Trespe
Schafschwingel
Fiederzwenke
Kammgras
Goldhafe r
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Typ_ 2
Verwendung im Ka1ten Brunnen, Laktenhalde
Zusammengesetzt in Anlehnung an die Glatthaferwiesen(Dauco-Arrhenatheretum) (zweischürige tlahd)

Achilea mi.1lefolium
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Centaurea jacea
ChrysanLhemum leucanthemum
Coronilla varia
Cerpis biennis
Daucus carota
Knautia arvensis
Galium mollugo
Arrhenaterum elatius
Bromus erectus
Festuca rubra
Festuca pratensis
Lotus corniculatus
Onobrychis viciifolia
Pastinaca sativa
Plantago lanceolata
Primula veris
Ranunculus bulbosus
Rhinanthus alectorolophus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Tragopogon pratensis
Trisetum flavescens
Carex gracilis

Schafgarbe
hliesenke rbel
ltundklee
Wiesenflockenblume
Margerite
Kronwicke
hliesenpippau
Wilde Möhre
I,Titwenblume
Labkraut
Glatthafe r
Aufrechte Trespe
Rotschwingel
Irliesenschwingel
Hornschotenklee
Esparsette
Pastinak
Spitzwegerich
Echte Schlüsselblume
Knolliger ilahnenfuss
Zottiger Klappertopf
I{iesensalbe i
hliesenknopf
hliesenbock sbart
Goldhafer
scharfe Segge

2 g n{Ä,i iggl
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